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PRÄAMBEL 
 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher 

und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleich-

wohl für beiderlei Geschlecht.  
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1. GRUNDLAGEN 

Zur Abstimmung kommen folgende Unterlagen: 

- Bau- und Zonenreglement (BZR) vom 2. Dezember 2021 

- Zonenplan Landschaft vom 2. Dezember 2021 

- Zonenplan Siedlung vom 2. Dezember 2021 

- Gefahrenzonenplan vom 2. Dezember 2021 

 

Zur Orientierung liegen vor: 

- Änderungsexemplar Bau- und Zonenreglement (BZR) vom 2. Dezember 2021 

- Raumplanungsbericht Revision der Ortsplanung nach Art. 47 RPV 

- Siedlungsleitbild vom 12. Dezember 2013 

- Vermassungspläne Gewässerraum Gesamt, Ausschnitt Lifelen und Ausschnitt  

Eigenthal vom 2. Dezember 2021 

- Erschliessungsrichtplan: Teil öffentliche Fusswege (gemäss § 1 WegG) Eigenthal 

vom 14. Dezember 2011 

- Erschliessungsrichtplan: Teil öffentliche Fusswege (gemäss § 1 WegG) Dorf + Lifelen 

vom 14. Dezember 2011 

- Kantonaler Vorprüfungsbericht vom 25. Mai 2021 

- Nachtrag zum Vorprüfungsbericht vom 25. Mai 2021 (Naturschutzzonen) vom 15. 

November 2021 

- Gemeinde Schwarzenberg; Erläuterungen der Einwohnerkapazitätsberechnung des 

Zonenplans und der Anwendung des kantonalen Richtplans auf Grundlage des Lu-

zerner-Bauzonen-Analyse-Tools (LUBAT) vom 7. Mai 2021 

- Stellungnahmen zu den Mitwirkungsbeiträgen vom 2. Dezember 2021 

 

- Planungsbericht nach Art. 47 RPV; Teilzonenplan Gewässerraum Schwarzenberg, 

vom 31. August 2021 mit Fortschreibung vom 2. Dezember 2021 

- Stellungnahme im Rahmen des Vorprüfungsverfahrens, Teilrevision Gewässerraum 

vom 16. Juni 2020 

- Kantonaler Vorprüfungsbericht Gewässerraum vom 4. Januar 2021 

- Stellungnahmen zu den Mitwirkungsbeiträgen Gewässerraum vom 2. Dezember 

2021 

 

Beilagen: 

- Gemeinde Schwarzenberg Vorabklärung Bestimmungen Dorfkernzonen, Dienstelle 

Raum und Wirtschaft Kanton Luzern vom 17. März 2020 

- Pläne Auswertung Überbauungsziffer Ortsteil Schwarzenberg/ Lifelen und Ortsteil 

Eigenthal vom 06. März 2019 

- Pläne Höchster Gebäudepunkt Ortsteil Schwarzenberg/ Lifelen und Ortsteil Eigent-

hal vom 09. März 2019  
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Beilagen Rückzonungen: 

- Lubat- und Rückzonungsanalyse, Stellungnahme zu den Vorschlägen Auszonun-

gen, Gemeinde Schwarzenberg, Bericht vom 09. Januar 2019 

- Lubat- und Rückzonungsanalyse, Stellungnahme zu den Vorschlägen Auszonun-

gen, Gemeinde Schwarzenberg, Pläne Dorf, Lifelen und Eigenthal vom 09. Januar 

2019 

- Gemeinde Schwarzenberg Rückzonungsstrategie, Stellungnahme Beurteilung der 

potenziellen Rückzonungsflächen; Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement Lu-

zern vom 05. Dezember 2019 

- Gemeinde Schwarzenberg, Rückzonungsbilanz vom 14.08.2020  
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2. PLANUNGSGEGENSTAND 

2.1 AUSGANGSLAGE UND MOTIVATION 

Die letzte Teiländerung der Ortsplanung Schwarzenberg erfolgte im Juni 2017. Der Gemein-

derat möchte die Ortsplanung rechtzeitig umfassend den aktuellen Verhältnissen anpassen. 

Dies auch aufgrund des neuen kantonalen Planungs- und Baugesetzes mit der Einführung 

der interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) und dem da-

mit verbundenen Wechsel von der Ausnützungsziffer (AZ) zur Überbauungsziffer (ÜZ).  

Zusätzlich wird die Rückzonungsstrategie des Kantons in den vorliegenden Planungsinstru-

menten umgesetzt. 

Als Grundlage für die Revision diente das Siedlungsleitbild, welches am 12. Dezember 2013 

vom Gemeinderat beschlossen wurde. 

 

Wesentliche Elemente der Ortsplanungsrevision 

- Umsetzung IVHB / aktuelles PBG 

- Umsetzung Rückzonungsstrategie Kanton Luzern 

- Umgang mit Gestaltungsplänen 

 

Motivation 

Auf der Grundlage folgender Motive und Absichten hat der Gemeinderat Schwarzenberg 

die Ortsplanung revidiert: 

- Schwarzenberg entwickelt sich nachhaltig und nutzt die vorhandenen Ressourcen gezielt. 

- Schwarzenberg strebt in allen Bereichen (Wohnen, Arbeiten, Dorfzentrum, Landschaft, 

Verkehr) eine qualitativ hochwertige Entwicklung an. 

- die Weiterentwicklung der Siedlung konzentriert sich auf die bestehenden Bauzonen 

(durch die Nutzung des bestehenden Potenzials an bisher ungenutzten Bauzonen). 

- Schwarzenberg fördert die Energieeffizienz und die Siedlungsökologie. 

- Schwarzenberg stimmt die landwirtschaftliche Bewirtschaftung, den Schutz der Natur- 

und Landschaftswerte sowie die Ansprüche an ein attraktives Naherholungsgebiet aufei-

nander ab. 

- Die drei Ortsteile Dorf, Lifelen und Eigenthal entwickeln sich individuell, ihren Stärken ent-

sprechend, weiter. 
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2.2 BAU- UND PLANUNGSKOMMISSION 

Die Ortsplanungsrevision wird durch die Bau- und Planungskommission mit folgenden 

Mitgliedern sowie Ortsplanern erarbeitet: 

Kommission: 

- Marcel Gigon, Gemeindepräsident 

- Peter Zurkirchen, Gemeinderat Ressort Bau + Umwelt 

- Nik Fuchs 

- Werner Stadelmann 

- Daniel Bucher 

- Raphael Burri 

- Judith Bühler 

- Christoph Fluder 

- Josef Hodel 

- Ruedi Müller (ab 2021 Joachim Dufner) 

- Beat Renggli 

- Hans Ziegler 

 

Ortsplaner ZEITRAUM Planungen: 

- Daniel Kaufmann (Projektleiter) 

- Juana Helfenstein 

 

2.3 ABLAUF DER ORTSPLANUNGSREVISION 

Die Überarbeitung der Ortsplanung begann bereits im Jahre 2013 mit dem Erarbeiten des 

Siedlungsleitbildes. Am 12. Dezember 2013 wurde dieses vom Gemeinderat genehmigt. 

Dieses Planungsinstrument diente als Grundlage für die Ortsplanungsrevision. Aufgrund des 

neuen kantonalen Planungs- und Baugesetzes sowie der Rückzonungsstrategie des Kan-

tons werden nun die kommunalen Planungsinstrumente auf die neue Gesetzgebung über-

führt. 
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 BISHERIGE PLANUNGSSCHRITTE ORTSPLANUNG 

1 Der Gemeinderat und die Bau- und Planungskommis-

sion erarbeiteten das Siedlungsleitbild der Gemeinde 

Schwarzenberg. Das Siedlungsleitbild wurde am 12. 

Dezember 2013 vom Gemeinderat verabschiedet. 

2013 

2 Die Bau- und Planungskommission Schwarzenberg 

erarbeitete die neuen Bestimmungen für das BZR, den 

neuen Zonenplan und den Teilzonenplan Gewässer-

raum. 

2019 -2020 

3 Der Gemeinderat verabschiedete die Gesamtrevision 

für die kantonale Vorprüfung und zur Mitwirkung durch 

die Bevölkerung. 

02. Juli 2020 

4a Kantonale Vorprüfung Oktober 2020 bis  

Mai 2021 

4b Mitwirkungsverfahren 1. Oktober bis  

15. Dezember 2020 

5a Vorprüfungsbericht Kanton / Mitwirkungen Bevölke-

rung 

Mai 2021 

5b Überarbeitung der Planungsinstrumente aufgrund der 

Mitwirkung und der kantonalen Vorprüfung 

Mai – Dezember 2021 

 

 PLANUNGSSCHRITTE RÜCKZONUNG 

1 Information des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepar-

tements, dass die Gemeinde Schwarzenberg als 

Rückzonungsgemeinde kategorisiert wurde 

11. Juni 2018 

2 Gespräch zwischen Gemeinde Schwarzenberg, Orts-

planer und Dienststelle Raum und Wirtschaft (rawi) 

12. September 2018 

3 Stellungnahme der Gemeinde Schwarzenberg zu den 

vom Kanton vorgeschlagenen Rückzonungsflächen 

09. Januar 2019 

4 Zweites Gespräch zwischen der Gemeinde Schwar-

zenberg, Ortsplaner und Dienststelle Raum und Wirt-

schaft (rawi) 

22. August 2019 

5 Zustellung des finalisierten überarbeiteten Beurtei-

lungsberichtes des Kantons 

05. Dezember 2019 

6 Informationsschreiben betroffene Grundeigentümer 

durch die Gemeinde 

28. Januar 2020 
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7 Information durch Regierungsrat an Pressekonferenz 30. Januar 2020 

8 Orientierungsveranstaltung für betroffene Grundeigen-

tümer  

12. Februar 2020 

9 Zweite Orientierung der Grundeigentümer anlässlich 

der Gemeindeversammlung 

09. September 2020 

 

 WEITERE PLANUNGSSCHRITTE 

6 Öffentliche Auflage Januar/ Februar 2022 

7 Einspracheverhandlungen März 2022 

8 Beschluss Gemeindeversammlung Frühsommer 2022 

9 Genehmigung durch den Regierungsrat Ende 2022 
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2.4 BISHERIGE ENTWICKLUNG DER GEMEINDE 

 BEVÖLKERUNG 

Die Bevölkerung der Gemeinde Schwarzenberg ist bisher stetig aber langsam gewachsen. 

Im Jahr 2018 zählte die Gemeinde Schwarzenberg rund 1'700 Einwohner. 

 

Grafik: Entwicklung der mittleren Wohnbevölkerung der Gemeinde Schwarzenberg seit dem Jahr 1995 
(1’390 Einwohner), 2000 (1‘503 Einwohner), 2010 (1’631 Einwohner) bis 2018 (1’700 Einwohner);  
Quelle: LUSTAT, Statistik Luzern, (27.01.2020) 
 

Der Vergleich der mittleren Wohnbevölkerung mit dem Kanton Luzern zeigt auf, dass die 

Gemeinde Schwarzenberg im Zeitraum von 15 und 30 Jahren mehr zugenommen hat als 

die mittlere Wohnbevölkerung im Kanton Luzern. 

Gemeinde Schwarzenberg 

Jahr Mittlere Wohnbevölkerung Zunahme Zeitspanne 

Absolut in % Absolut 
1988 1’287 100     

2003 1’555 121 + 268 15 Jahre 

2018 1’700 132 + 413 30 Jahre      

Kanton Luzern 

Jahr Mittlere Wohnbevölkerung Zunahme Zeitspanne 

Absolut in % Absolut 
1988 317’660 100   

2003 354’354 112 + 36'694 15 Jahre 

2018 408’032 128 + 90'372 30 Jahre 

Tabellen: Mittlere Wohnbevölkerung von 1988, 2003 und 2018 in absoluten und relativen Zahlen (Schwar-
zenberg und Kanton Luzern); Quelle: LUSTAT, Statistik Luzern (27.01.2020) 
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Im Vergleich zwischen der ständigen Wohnbevölkerung von 2010 und 2018 ist ersichtlich, 

dass die Altersgruppen 40-64, 65-84 und 85+ Jahren gewachsen sind. Ein Rückgang ist 

in den Altersgruppen 0-19 und 20-39 Jahren sichtbar. 

 

Grafik: Vergleich zwischen der ständigen Wohnbevölkerung 2010 und 2018 nach Altersgruppen;  
Quelle: LUSTAT, Statistik Luzern, (27.01.2020) 
 
Der Anteil an 0-19 sowie 40-64 Jährigen liegt in der Gemeinde Schwarzenberg leicht über 
dem Schnitt des Kantons Luzern. Unter dem kantonalen prozentualen Schnitt liegt in 
Schwarzenberg der Anteil 20-39 Jährige. 
 
Vergleich Altersstruktur 2018 

Altersstruktur Gemeinde Schwarzenberg Kanton Luzern 
0-19 Jahre 22.2 % 20.4 % 

20-39 Jahre 22.7 % 27.5 % 

40-64 Jahre 39.1 % 34.6 % 

65-84 Jahre 14 % 15.1 % 

85+ Jahre 2 % 2.5 % 
Tabelle: Verteilung der Bevölkerung auf die Altersklassen in prozentualen Angaben im Jahr 2018. Quellen: 
LUSTAT, Statistik Luzern, BFS, Bundesamt für Statistik (27.01.2020) 
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 ARBEITSPLÄTZE 

Im Onlineportal von LUSTAT Statistik Luzern sind für die Beschäftigten und deren Verteilung 

in den einzelnen Wirtschaftssektoren Zahlen für die Jahre 2011 bis 2017 bekannt. 

Im Jahr 2017 arbeiteten im ersten Sektor (Landwirtschaft) rund 29.4 %. Im zweiten Sektor 

(Industrie und Gewerbe) arbeiteten 23.2.% der Beschäftigten. Der dritte Sektor (Dienstleis-

tungen) ist mit 47.4% am stärksten vertreten. 

 

  Total 
Beschäftigte 
(Anzahl) 

Beschäftigte 
pro Einwohner/in % 

Nach Wirtschaftssektoren in % 

  
Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 

2011 448 0.27 37.7 20.1 42.2 

2012 452 0.27 34.5 20.6 44.9 

2013 446 0.27 36.3 16.6 47.1 

2014 442 0.26 32.8 19.7 47.5 

2015 466 0.27 30.7 18.7 50.6 

2016 463 0.27 30.0 21.6 48.4 

2017 470 0.28 29.4 23.2 47.4 
 
Grafik: Prozentuelle Aufteilung der Beschäftigten in der Gemeinde Schwarzenberg auf 
die Wirtschaftssektoren; Quelle: LUSTAT, Statistik Luzern, (27.01.2020) 

 

 

Grafik: Verteilung der Beschäftigten nach Sektoren im Jahr 2017; Quelle: LUSTAT, Statistik Luzern, 
(27.01.2020) 
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 BAU- UND WOHNUNGSWESEN 

In den letzten 30 Jahren wurden in der Gemeinde Schwarzenberg 282 Wohnungen gebaut. 

Mit einem Anteil von 44% Einfamilienhäusern liegt die Gemeinde Schwarzenberg deutlich 

über dem Luzerner Schnitt von 16%. 

  Wohnungen 
Total 

Davon Einfamilienhäuser Veränderung 
zum Vorjahr 

    Einfamilienhäuser 
Absolut 

Einfamilienhäu-
ser in % 

  

1990 550 255 46.4 110 

2000 660 293 44.4 117 

2009 777 343 44.1 5 

2010 782 348 44.5 5 

2011 781 352 45.1 -1 

2012 789 354 44.9 8 

2013 794 359 45.2 5 

2014 815 362 44.4 21 

2015 822 367 44.6 7 

2016 826 368 44.6 4 

2017 829 371 44.8 3 

2018 832 369 44.4 3 

 
Grafik: Entwicklung des Wohnungsbestandes seit 1990; Quelle: LUSTAT, Statistik Luzern, (27.01.2020) 

 

 FAZIT 

In der Gemeinde Schwarzenberg stieg die Bevölkerungsanzahl (mittlere Wohnbevölkerung) 

im relevanten Beobachtungszeitraum von 15 Jahren von 1’555 Einwohnern im Jahr 2003 

auf 1'700 Einwohner im Jahr 2018. Dies bedeutet einen Zuwachs von rund 145 Personen, 

respektive rund 10 Einwohnern pro Jahr. Prozentual ist dies eine höhere Zunahme im Ver-

gleich zum kantonalen Wachstum im selben Zeitrahmen. Beim Vergleich der Altersgruppen 

wurde ersichtlich, dass es in den letzten Jahren einen Rückgang an 0-39 Jährigen gab. 

Hingegen nahmen die Altersgruppen 40 – 85+ zu. Diese Veränderung in der Gemeinde 

kann auf den demographischen Wandel zurückgeführt werden.  

Bei der Betrachtung der Verteilung der Beschäftigten in die verschiedenen Wirtschaftssek-

toren wurde ersichtlich, dass sich in den letzten sechs Jahren nicht viel verändert hat und 

der dritte Sektor (Dienstleistungen) nach wie vor am stärksten vertreten ist.  

Mit einem Anteil von 44% Einfamilienhäusern am Wohnungsbestand liegt die Gemeinde 

Schwarzenberg deutlich über dem kantonalen Durchschnitt. Seit dem Jahr 2010 wurden 

gemäss Statistik jedoch kaum noch Einfamilienhäuser erstellt; insgesamt 21. Zudem ist er-

sichtlich, dass in der Gemeinde Schwarzenberg in den letzten Jahren wenig neue Wohnun-

gen erstellt wurden.  
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3. BERÜCKSICHTIGUNG 
ÜBERGEORDNETEN RECHTS  

Mit der vorliegenden Planung werden alle übergeordneten Zielsetzungen von Bund und 

Kanton Luzern berücksichtigt. 

3.1 SACHPLÄNE UND KONZEPTE DES BUNDES 

Sachplan (-teil) / Konzept Relevanz / Betroffenheit 

Infrastruktur und Luftfahrt Nicht relevant 

Schiene Nicht relevant 

Alptransit Nicht relevant 

Strasse Nicht relevant 

Übertragungsleitungen Nicht relevant 

Geologische Tiefenlager Nicht relevant 

Militär Relevant / nicht betroffen 

Fruchtfolgeflächen Nicht relevant 

Nationales Sportanlagenkonzept Nicht relevant 

Grundzüge des Raumkonzeptes 

Schweiz 

Die Ortsplanung der Gemeinde Schwarzen-

berg ist mit den Grundzügen des Raumkon-

zeptes Schweiz kompatibel. 

3.2 RAUMPLANUNGSGESETZ (RPG) 

 ZIELE GEMÄSS RAUMPLANUNGSGESETZ 

Die Ziele gemäss Art.1 Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) werden wie folgt be-

rücksichtigt: 

Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushäl-
terisch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird. 

- Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab und verwirklichen 
eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der Be-
siedlung. 
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Die Ortsplanung der Gemeinde Schwarzenberg entspricht diesem Grundsatz. Sie ori-

entiert sich an den diesbezüglichen Empfehlungen des Bundes und des Kantons (siehe 

nachfolgende Erläuterungen). 

- Sie achten dabei auf die natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse 
von Bevölkerung und Wirtschaft. 

Der Gemeinderat und die Bau- und Planungskommission der Gemeinde Schwarzen-

berg stehen in engem Kontakt mit der Bevölkerung. Sie kennen deren Anliegen und 

Bedürfnisse und lassen dieses Wissen vollumfänglich in die Ortsplanung einfliessen. 

 

Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die 
Bestrebungen: 

- die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Land-
schaft zu schützen; 

Mit entsprechenden Zonenbestimmungen wird in der Ortsplanungsrevision der Ge-

meinde Schwarzenberg die natürlichen Lebensgrundlagen geschützt, indem Gewäs-

serräume, Naturschutzzonen und Landschaftsschutzzonen ausgeschieden wurden.  

- die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken, unter Berücksichtigung einer 
angemessenen Wohnqualität; 

Die Siedlungsentwicklung nach innen wird in der Gemeinde Schwarzenberg insbeson-

dere im Ortsteil Dorf stattfinden. Durch die gewählten Baumasse in der Dorfkernzone 

(A und B) wird dem Ortsteil seine gewünschte Wachstumsmöglichkeit gegeben und 

mittels Qualitätsanforderungen wird einer angemessenen Qualität Rechnung getragen.  

- kompakte Siedlungen zu schaffen; 

Durch die Rückzonungsstrategie des Kantons Luzerns werden Flächen von peripheren 

und schlecht nutzbaren Randflächen ausgezont und dementsprechend wird das Sied-

lungsgebiet kompakter.  

- die räumlichen Voraussetzungen für die Wirtschaft zu schaffen und zu erhalten; 

Die bereits bestehenden Arbeitszonen bleiben bestehen und werden auf die ge-

wünschte Entwicklung der Gemeinde Schwarzenberg angepasst. 

- das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben in den einzelnen Landesteilen 
zu fördern und auf eine angemessene Dezentralisation der Besiedlung und der 
Wirtschaft hinzuwirken; 

Die räumlichen Voraussetzungen für ansässige Gewerbebetriebe bleiben erhalten. 
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- die ausreichende Versorgungsbasis des Landes zu sichern; 

Mit der Ortsplanungsrevision werden keine Fruchtfolgeflächen beansprucht. 

- die Gesamtverteidigung zu gewährleisten; 

Aufgrund der Ortsplanung Schwarzenberg entstehen weder Hindernisse noch Ein-

schränkungen für die Landesverteidigung. 

- die Integration von Ausländerinnen und Ausländern sowie den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu fördern; 

Die Ortsplanungsrevision unterstützt diesen Ansatz der Integration. 

 

 PLANUNGSGRUNDSÄTZE GEMÄSS RAUMPLANUNGS-  

GESETZ 

Die Planungsgrundsätze nach Art. 3 Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) besagen, 

dass nachstehende Grundsätze zu berücksichtigen sind. 

Die Landschaft ist zu schonen. Insbesondere sollen: 

- der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes, insbesondere 
Fruchtfolgeflächen, erhalten bleiben; 

Die Ortsplanungsrevision der Gemeinde Schwarzenberg verzichtet auf das Ausschei-

den von Reservezonen (Übriges Gebiet B) wie im vorhergehenden Zonenplan und zont 

alle momentan im Übrigen Gebiet B liegenden Flächen in die Landwirtschaftszone um. 

- Siedlungen, Bauten und Anlagen sich in die Landschaft einordnen; 

Grundsatz für das Einordnen in das Landschaftsbild sind im Art. 18 Landwirtschafts-

zone verankert worden. 

- See- und Flussufer freigehalten und öffentlicher Zugang und Begehung erleich-
tert werden; 

Die See- und Flussufer werden durch das Ausscheiden der Gewässerräume besser 

geschützt als bis anhin. 

- naturnahe Landschaften und Erholungsräume erhalten bleiben; 

Mit der Ortsplanungsrevision wird dem Erhalt der naturnahen Landschaften und Erho-

lungsräumen Rechnung getragen. Das BZR enthält verschiedene Bestimmungen zum 

Schutz der Landschaft. 

- die Wälder ihre Funktionen erfüllen können; 

Durch den gesetzlich geregelten Waldabstand ist der Erhalt und der Schutz der natür-

lichen Funktionen der Wälder sichergestellt. Mit der Ortsplanung werden keine Wälder 

tangiert, respektive sind keine neuen Feststellungen des statischen Walrandes erfor-

derlich.  
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Die Siedlungen sind nach den Bedürfnissen der Bevölkerung zu gestal-
ten und in ihrer Ausdehnung zu begrenzen. Insbesondere sollen: 

- Wohn- und Arbeitsgebiete einander zweckmässig zugeordnet sein und schwer-
gewichtig an Orten geplant werden, die auch mit dem öffentlichen Verkehr ange-
messen erschlossen sind; 

Mit der Ortsplanung werden die bestehenden Arbeitsgebiete in der Gemeinde Schwar-

zenberg erhalten. Die Wohn- und Arbeitsgebiete sind zweckmässig getrennt. In typi-

sche Mischzonen wie zum Beispiel im Dorfzentrum ist das Nebeneinander von Woh-

nen, Kleingewerbe und Läden zur Belebung erwünscht. 

- Massnahmen getroffen werden zur besseren Nutzung der brachliegenden oder 
ungenügend genutzten Flächen in Bauzonen und der Möglichkeiten zur Verdich-
tung der Siedlungsfläche; 

An Veranstaltungen und Besprechungen mit Eigentümern weist der Gemeinderat da-

rauf hin, dass er die Möglichkeit zu Baulandverflüssigung gemäss § 38 PBG bei Bedarf 

ausschöpfen wird. Mittels einer Umfrage bei den Grundeigentümern besteht nun eine 

Übersicht über die unbebauten Grundstücke. 

- Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen wie Luftverschmut-
zung, Lärm und Erschütterungen möglichst verschont werden; 

Die Grundsätze der Lärmschutzverordnung des Bundes wurden bei der Planung be-

rücksichtigt und eingehalten. 

- Rad- und Fusswege erhalten und geschaffen werden; 

Grundsätzlich verbinden die Fusswege sämtliche wichtige Einrichtungen in allen Orts-

teilen miteinander. Im kommunalen Fusswegrichtplan werden die wichtigsten Verbin-

dungen gesichert. 

- günstige Voraussetzungen für die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen 
sichergestellt sein; 

In der Gemeinde Schwarzenberg ist die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen 

sichergestellt. 

- Siedlungen viele Grünflächen und Bäume enthalten; 

In der Gemeinde Schwarzenberg sind die Wohngebiete mit ihrer unmittelbaren Nähe 

zur Natur- und Kulturlandschaft mit viel Grünflächen versorgt. Die wertvollsten Einzel-

bäume, Feldgehölze, Gebüschgruppen, Hecken sind im Zonenplan festgelegt und wer-

den damit grundeigentümerverbindlich geschützt. 
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Für die öffentlichen oder im öffentlichen Interesse liegenden Bauten und 
Anlagen sind sachgerechte Standorte zu bestimmen. Insbesondere sol-
len: 

- regionale Bedürfnisse berücksichtigt und störende Ungleichheiten abgebaut 
werden; 

Das Kompetenzzentrum für Kooperation in der Region Luzern bildet der Gemeindever-

band LuzernPlus. Er initiiert und organisiert die gemeindeübergreifende Zusammenar-

beit. 

- Einrichtungen wie Schulen, Freizeitanlagen oder öffentliche Dienste für die Be-
völkerung gut erreichbar sein; 

In der Regel sind die öffentlichen Einrichtungen zentral gelegen und für Fussgänger, 

Velofahrende und mit dem öffentlichen Verkehr hinreichend erschlossen.  

- nachteilige Auswirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen, die Bevölke-
rung und die Wirtschaft vermieden oder gesamthaft geringgehalten werden; 

Die angestrebte Entwicklung, welche in der Ortsplanungsrevision der Gemeinde 

Schwarzenberg verfolgt wird, wird keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf 

die natürlichen Lebensgrundlagen, die Bevölkerung oder die Wirtschaft haben. 

 

3.3 KANTONALER RICHTPLAN 

Der Kantonale Richtplan vom 17. November 2019 wurde am 26. Mai 2015 teilrevidiert und 

am 22. Juni 2016 vom Bundesrat genehmigt. Zentrale Änderungen/ Ergänzungen sind in 

den Kapiteln «R6 Tourismus, Freizeit und Erholung», «S6 Entwicklungsschwerpunkte und 

Arbeitsplatzgebiete», «S7 Strategische Arbeitsgebiete» und «L5 Bauen ausserhalb der 

Bauzone» enthalten. 
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 ZIELSETZUNGEN UND GRUNDSÄTZE 

  

Bilder: Kantonaler Richtplan 2009 und Teilrevision 2015: Achsenstruktur, Gemeindekategorien, Zuordnung 
 

Die Strategie der Raum-, Achsen- und Zentrenstruktur zielt darauf ab, die bestehenden 

Stärken und Vorzüge auszuschöpfen und die kantonale Entwicklung durch eine räumliche 

Schwerpunktsetzung zu stärken. 

Die Gemeinde Schwarzenberg kommt im Raum Luzern Landschaft zu liegen. Insgesamt 

soll sich der Raum-Luzern-Landschaft, unter Beachtung seiner landschaftlichen Qualitäten, 

nachhaltig und sorgsam weiterentwickeln. Mit der Ortsplanungsrevision werden die Vorga-

ben des Kantons zur räumlichen Entwicklung erfüllt.  

Die Gemeinde Schwarzenberg wurde in die Gemeindekategorie «L3 Ländliche Gemeinde» 

eingeordnet. L3 ländliche Gemeinden liegen ausserhalb der Hauptentwicklungs- und Ne-

benachsen. Räumliche Entwicklungsprioritäten und Handlungsschwerpunkte für solche 

Gemeinden sind: 

- Ortskerne stärken 

- ländliche Siedlungsqualität erhalten  

- Qualitäten traditioneller ländlicher Siedlungsstrukturen aufnehmen und mit angemessener 

Dichte punktuell weiterentwickeln  

- Konzentration auf kommunale Arbeitsplatznachfrage 

Mit der Ortsplanungsrevision werden diese Schwerpunkte mit punktuellen Verdichtungs-

möglichkeiten im Ortsteil Dorf und mit Weiterentwicklungsmöglichkeiten in den Ortsteilen 

Lifelen und Eigenthal umgesetzt. Die für die Gemeinde Schwarzenberg prägende ländliche 

Siedlungsqualität mit ihren landschaftlichen Qualitäten werden erhalten und gesichert. 
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4. KONZEPTIONELLE GRUNDLAGEN FÜR 
DIE NUTZUNGSPLANUNG 

4.1 SIEDLUNGSLEITBILD  

Das Siedlungsleitbild der Gemeinde Schwarzenberg befasst sich mit den Themen Bevölke-

rungsentwicklung, Siedlungslenkung, Wohnen, Arbeitsplatzentwicklung, Dorfzentrum, Ver-

kehr, Tourismus / Naherholung und dem Thema Energie und Siedlungsökologie. Im Sied-

lungsleitbild werden Strategien aufgezeigt für: 

- die nachhaltige Entwicklung der Siedlung nach innen 

- die Weiterentwicklung der Siedlung (durch die Nutzung des bestehenden Potenzials 

an bisher ungenutzten Bauzonen) 

- den Standort für die bestehenden Arbeitsplatzgebiete 

- die Stärkung des sanften Tourismus und Naherholung 

- das Nutzen der Ressourcen vor Ort sowie 

- die Stärkung des Ortsbildcharakters 

Das Siedlungsleitbild wurde von der Bau- und Planungskommission in Zusammenarbeit mit 

dem Gemeinderat erarbeitet und am 12. Dezember 2013 vom Gemeinderat Schwarzen-

berg beschlossen. 

Für die drei Ortsteile Dorf, Lifelen und Eigenthal werden unterschiedliche Entwicklungs-

schwerpunkte im Siedlungsleitbild gesetzt. 

- Dorf: Wohnen, Arbeiten und Leben 

Die Entwicklung im Sinne von angestrebten Neueinzonungen wird sich auf den Ortsteil 

Dorf konzentrieren. 

- Lifelen: Wohnen, Arbeiten und Leben 

Die bestehenden Arbeitsgebiete werden erhalten.  

- Eigenthal: Wohnen, Erholen und Leben  

Der sanfte Tourismus um das Siedlungsgebiet wird gestärkt. Es wird eine gestalterisch 

qualitätsvolle Überbauung der bestehenden Bauzonen angestrebt. 
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4.2 UMSETZUNG DES SIEDLUNGSLEITBILDES IN DER 
ORTSPLANUNGSREVISION 

Siedlungsentwicklung 

Gemäss Siedlungsleitbild verfügt die Gemeinde Schwarzenberg über viele – gemessen an 

den rechtlichen Möglichkeiten – unternutzte Parzellen. Diese Reserven sollen genutzt wer-

den. Die Entwicklung soll insbesondere im Ortsteil Dorf stattfinden. Durch die gewählten 

Baumassen in der Dorfkernzone (A und B) wird dem Ortsteil seine gewünschte Wachstums-

möglichkeit gegeben. 

 

Wohnen 

Die Gemeinde Schwarzenberg verfügt aufgrund ihrer Nähe zur Natur, zur Agglomeration 

und zu der Stadt Luzern eine besondere Wohnqualität für alle Generationen. Diese Qualität 

soll die Gemeinde Schwarzenberg weiterhin bieten können. Die bestehende Wohnqualität 

wird erhalten und gestärkt. 

Der im Siedlungsleitbild erwähnte Generationenwechsel und die daraus entstehende 

Chance auf einen Umbau / Ausbau (innere Verdichtung) wird mit den neuen Rahmenbedin-

gungen im Bau- und Zonenreglement ergriffen. 

 

Arbeiten 

Gemäss Siedlungsleitbild soll die Gemeinde Schwarzenberg die bestehen Arbeitsplatzge-

biete erhalten, die Ortsbildqualität erhöhen und auf die kommunalen Bedürfnisse ausrichten. 

Um die Ortsbildqualität in den Arbeitszonengebiete zu erhöhen, wurden im Bau- und Zo-

nenreglement Vorgaben für eine qualitätsvolle Gestaltung geschaffen. 

 

Dorfzentrum 

Das Siedlungsleitbild zeigt auf, dass das Dorfzentrum geprägt wird durch die Hauptver-

kehrsstrasse, welche mitten durch das Dorfzentrum verläuft. Mit gezielten qualitätsfördern-

den Auflagen, welche im Bau- und Zonenreglement verankert werden, soll das Erschei-

nungsbild des Dorfzentrums verbessert werden. 

 

Energie/ Siedlungsökologie 

Die Vorgabe des Siedlungsleitbildes, die vorhandenen natürlichen Ressourcen möglichst zu 

nutzen, wird mit den neu geschaffenen Artikeln im Bau- und Zonenreglement abgehandelt. 
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Siedlungsleitbild Entwicklungsgebiete 

 

Bild: Siedlungsleitbild, Gemeinde Schwarzenberg vom 12. Dezember 2013 
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5. ÄNDERUNGEN IN DER 
NUTZUNGSPLANUNG 

5.1 GRUNDSÄTZLICHE ÄNDERUNGEN 

 NEUE NOMENKLATUREN 

Mit dem neuen kantonalen Planungs- und Baugesetz (PBG) kam die Einführung der inter-

kantonalen Vereinbarung zur Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB). Diese erfordert unter 

anderem neue Zonenbezeichnungen. Die neue Zonenbezeichnung orientiert sich, anstelle 

der bisher üblichen Bezeichnung mittels Anzahl Vollgeschosse, an der zulässigen Dichte. 

Mittels Buchstaben werden die Zonen von der dichtesten Wohnzone W-A zu der lockersten 

Wohnzone W-B bezeichnet. Ausserdem werden die bisherigen Dorfkernzonen neu in eine 

Dorfkernzone DK-A und eine Dorfkernzone DK-B aufgeteilt. 

In der nachfolgenden Tabelle wird aufgezeigt, in welchen neuen Zonen resp. Zonenbezeich-

nungen die heutigen Zonen überführt werden. Detailerläuterungen sind in den nachfolgen-

den Kapiteln beschrieben. 

 

Übersicht bisheriger und neuer Definitionen der Zonen 

Bisherige Bezeichnung Neue Bezeichnung 

4- geschossige Dorfkernzone 4 (DK-4) 
Dorfkernzone A (DK-A) 

Dorfkernzone B (DK-B) 
4- geschossige Dorfkernzone a (DK-4a) 

3- geschossige Dorfkernzone 3 (DK-3) 

3- geschossige Wohnzone (W3) Dorfkernzone A (DK-A); Wohnzone B (W-

B) 

2- geschossige Wohnzone (W2-B) Wohnzone A (W-A); Wohnzone B (W-B) 

2- geschossige Wohnzone (W2) Wohnzone A (W-A); Wohnzone B (W-B) 

1- geschossige Wohnzone (W1) Wohnzone B (W-B) 

1- geschossige Wohnzone (W1),  

Bauzone 2. Etappe 

Wohnzone B (W-B) 

- Überlagernd: Gebiete mit Spezialvorschrif-

ten (GmS) 

Arbeitszone (Ar) Arbeitszone (Ar) 

Kurzone (Kr) Kurzone (Kr) 
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Bisherige Bezeichnung Neue Bezeichnung 

Zone für öffentliche Zwecke (öZ) Zone für öffentliche Zwecke (öZ) 

Sonderbauzone Bochslig (SB Bochslig) Sonderbauzone Bochslig (SB Bochslig) 

Sonderbauzone Matt mit Gestaltungsplan-

pflicht (SB Matt) 

Sonderbauzone Matt (SB Matt) 

- Verkehrszone (Vz) 

- Grünzone A (Gr-A) 

Grünzone A (Gr-A) Grünzone B (Gr-B) 

Landwirtschaftszone (Lw) Landwirtschaftszone (Lw) 

Übriges Gebiet (ÜG-B) - 

Freihaltezone A (Fr-A) - 

Freihaltezone B (Fr-B) mit Enteignungsrecht 

(§ 58) für Langlaufloipen 

Freihaltezone A (Fr-A) mit Enteignungs-

recht (§ 58) für Langlaufloipen 

- Übriges Gebiet A Verkehrsflächen (ÜG-A) 

Naturschutzzone I (Ns-I), Mahd Naturschutzzone I (Ns-I), Mahd 

Naturschutzzone II (Ns-II), Zone Weid Naturschutzzone II (Ns-II), Zone Weid 

Naturschutzzone III (Ns-III), Zone mit leich-

ter Düngung 

Naturschutzzone III (Ns-III), Zone mit leich-

ter Düngung 

Naturschutzzone IV (Ns-IV), Zone ohne Be-

wirtschaftung (Wald überlagert) 

Naturschutzzone IV (Ns-IV), Zone ohne 

Bewirtschaftung (Wald überlagert) 

- Grünzone Gewässerraum (Gr-G) 

- Freihaltezone Gewässerraum (Fr-G) 

- Freihaltezone Gewässerraum ohne Be-

wirtschaftungseinschränkung 

Schutzzone Geomorphologie (SG) Schutzzone Geomorphologie (SG) 

Landschaftsschutzzone I (LS-I) Landschaftsschutzzone I (LS-I) 

Landschaftsschutzzone II (LS-II) Landschaftsschutzzone II (LS-II) 
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 VERZICHT AUF DIE ZONE ÜBRIGES GEBIET B (ÜG-B) 

Der neue kantonale Richtplan setzt einen je nach Gemeindekategorie differenzierten Pro-

zentsatz für die bisherige Zone «Übriges Gebiet (ÜG-B)» (Reservezone) fest. Die Gemeinde 

Schwarzenberg wurde der Gemeindekategorie «L3 Ländliche Gemeinde» zugeteilt. Dies 

bedeutet eine Reserve von maximal 4%. Die Zone «Übriges Gebiet (ÜG-B)» war bisher keine 

Bauzone und musste für eine Einzonung das ordentliche Ortsplanungsverfahren durchlau-

fen. Somit war diese Zone eine strategische Festlegung, welche nun sinnvollerweise neu im 

Siedlungsleitbild und nicht im Zonenplan gemacht wird. Daher werden die im kantonalem 

Richtplan zulässigen Reservezonen in der Gemeinde Schwarzenberg nicht räumlich fixiert, 

sondern alle heute in der Zone «Übriges Gebiet (ÜG-B)» liegenden Flächen in die Landwirt-

schaftszone umgezont.  

 

 VERKEHRSZONE / VERKEHRSFLÄCHE 

Heute werden die Verkehrsflächen entweder dem «Übrigen Gebiet A (ÜG-A)» oder bei Er-

schliessungsstrassen der angrenzenden Bauzone zugeteilt. Das revidierte PBG verlangt 

nun die Ausscheidung von Verkehrszonen (innerhalb der Bauzonen) und Verkehrsflächen 

(ausserhalb der Bauzonen). Die im revidierten Zonenplan dargestellten Verkehrszonen und 

Verkehrsflächen wurden auf Grundlage der kantonalen Richtlinie «Darstellung der Verkehrs-

zonen (§ 52 PBG) und Verkehrsflächen in den Zonenplänen» vom Januar 2019 ausgeschie-

den. 

 

 DORFKERNZONE A (DK-A) UND DORFKERNZONE B (DK-B) 

Die Dorfkernzone A (DK-A) und die Dorfkernzone B (DK-B) unterscheiden sich zu den übri-

gen Zonen, indem sie nicht über die maximale Gesamthöhe definiert werden, sondern mit-

tels einer Höhenkote höchster Punkt des Gebäudes. Aus Gründen der Übersichtlichkeit 

wird die Höhenkote höchster Punkt des Gebäudes im Anhang des BZR festgehalten und 

nicht direkt auf dem Zonenplan. Eine detaillierte Erläuterung zu der Höhenbemessung be-

findet sich im Kapitel 5.5. Gemäss revidiertem PBG wird anhand der maximalen Gesamt-

höhe der künftige Grenzabstand bemessen (§ 122 PBG). Weil in den Dorfkernzonen auf die 

Festlegung der maximalen Gesamthöhe verzichtet wird und sich somit daraus kein Grenz-

abstand ableiten lässt, wird in den Dorfkernzonen ein minimaler Grenzabstand von 4 m 

vorgeschrieben. Zudem kann in der Dorfkernzonen nur mit einem qualitätssichernden Ver-

fahren (z.B. Wettbewerb, Studienauftrag, begleitetes Verfahren) gebaut werden. Mit diesen 

Bestimmungen soll der gewünschten Entwicklung im Ortsteil Dorf Rechnung getragen wer-

den.  

Diese spezielle Regelung wurde im Vorhinein mit der kantonalen Dienstelle Raum und Wirt-

schaft (rawi) abgeklärt und für gutgeheissen. Dies mit der Anmerkung, dass die Abgrenzung 

der Dorfkernzone B im westlichen Bereich zu überprüfen und gegebenenfalls zu verkleinern 

ist. Die Abgrenzung der Dorfkernzone B im Westen wurde, aufgrund der gewünschten Ent-

wicklung des Dorfkerns gemäss Siedlungsleitbild, unverändert beibehalten. (Siehe auch 
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Beilage Gemeinde Schwarzenberg Vorabklärung Bestimmungen Dorfkernzonen, Dienstelle 

Raum und Wirtschaft Kanton Luzern vom 17. März 2020).  

In den Dorfkernzonen A (DK-A) und B (DK-B) sind die ‘Eckpfeiler’ in den Zonenbestimmun-

gen geregelt. Trotzdem sind die Bestimmungen so flexibel, dass auf die zukünftigen Be-

dürfnisse reagiert werden kann und für den entsprechenden (Bau-) Standort die städtebau-

lich richtige Lösung gefunden werden kann. 

 

 GEBIETE MIT SPEZIALVORSCHRIFTEN (GmS) 

Die neu geschaffene Zone «Gebiete mit Spezialvorschriften (GmS)» ist eine überlagernde 

Zone. Sie unterliegt den Bestimmungen der Grundnutzung, abweichend jedoch wird die 

Überbauungsziffer (anrechenbare Gebäudefläche) durch einen im Zonenplan definierten 

Baubereich ersetzt und anstelle der Gesamthöhe wird die Höhenbeschränkung mittels Hö-

henkote höchster Punkt des Gebäudes bestimmt. Die Höhenkote höchster Punkt des Ge-

bäudes ist im Anhang des BZR festgehalten und nicht direkt auf dem Zonenplan. Eine de-

taillierte Erläuterung zu der Höhenbemessung befindet sich im Kapitel 5.5. Für die Baube-

reiche gelten die Bestimmungen gemäss § 30 PBG.  

Mit der überlagernden Zone «Gebiete mit Spezialvorschriften» kann gezielt auf spezielle be-

stehende Baustrukturen in Schwarzenberg reagiert werden. 

In den nicht vollständig realisierten Gestaltungsplänen werden die (noch) nicht überbauten 

Baubereiche im Zonenplan gesichert. Somit kann der bestehende Gestaltungsplan aufge-

hoben werden und es ist keine kostspielige Anpassung des Gestaltungsplans auf die neuen 

Gesetzesgrundlagen notwendig, damit die Bauten auf den noch nicht überbauten Baube-

reichen realisiert werden können.  

 

Bild Ausschnitt Anhang revidiertes BZR 
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 VERZICHT AUF ÜBERLAGERNDE GRÜNZONE B 

Mit der überlagernden Grünzone B wurde die Freihaltung von Waldrändern und Bachufern 

im Siedlungsgebiet sichergestellt. Die überlagernde Grünzone B wurde bis anhin entlang 

der gesetzlich vorgeschriebenen Waldabstandlinie ausgeschieden. Danach haben Bauten 

und Anlagen in der Regel einen Abstand von 20 m zum Waldrand einzuhalten (§ 136 Abs. 

2 PBG). Über die Bewilligung von Ausnahmen bis minimal 15 m Waldabstand für Wohn- 

und Arbeitsräume sowie 10 m für übrige Bauten und Anlagen entscheidet die Baubewilli-

gungsbehörde unter Berücksichtigung der Wohnhygiene, der Sicherheit und der Erhaltung 

des Waldes und seiner Funktionen (§ 136 Abs 3 PBG). Neu wird auf das Ausscheiden der 

überlagernden Grünzone B verzichtet. Entlang der Waldfeststellung wird ein 7,5 m breiter 

Streifen in die Grünzone A überführt. In der Grünzone A sind keine Hochbauten gestattet 

(ausgenommen Bestand und Ersatz bestehender Bauten im Unterabstand zum Wald). Die 

Nutzung als Garten, Park oder für landwirtschaftliche Zwecke ist gestattet. Anlagen und 

Einrichtungen, die diesen Nutzungsbestimmungen entsprechen, sind bewilligungsfähig. 

Dennoch muss der im PBG definierte Waldabstand eingehalten werden, um weiterhin die 

Freihaltung von Waldrändern sicherzustellen. 

 

 AUFHEBUNG DER FREIHALTEZONE A (FR-A) 

Die Freihaltezone A (Fr-A) diente insbesondere zur Freihaltung von Bach-, Flussufern, Wald-

rändern und Aussichtsanlagen ausserhalb des Siedlungsgebietes. Insgesamt sind drei Frei-

haltezonen in der Gemeinde Schwarzenberg ausgeschieden, zwei im Gebiet Mattsagi / Sa-

genrain und eine im Gebiet Deckhus. Neu wird durch das Ausscheiden der Gewässerräume 

die Freihaltung von Bach- und Flussufern gewährleistet. Daher wird in der Revision der Orts-

planung auf die Freihaltezone A verzichtet. 

  

Bild: Ausschnit rechstgültiger Zonenplan Gemeinde 
Schwarzenberg, Gebiet Mattsagi/ Sagenrain 

Bild: Ausschnitt rechtsgültiger Zonenplan Ge-
meinde Schwarzenberg, Gebiet Deckhus 
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 AUSSCHEIDUNG GEWÄSSERRÄUME 

Am 01.01.2011 trat eine Revision des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer 

(GSchG) in Kraft. Am 01.06.2011 folgte die zugehörige Gewässerschutzverordnung 

(GschV), in welcher die Freihaltung der Gewässerräume eine stärkere Bedeutung zugemes-

sen wird. Gemäss Art. 36a GSchG ist der Gewässerraum der oberirdischen Gewässer so 

festzulegen, dass die natürlichen Funktionen der Gewässer, der Schutz vor Hochwasser 

sowie die Gewässernutzung gewährleistet sind. Im Rahmen der vorliegenden Revision wer-

den die Gewässerräume entlang der Fliessgewässer innerhalb und ausserhalb des Sied-

lungsgebiets mittels überlagernden Grünzonen Gewässerraum bzw. überlagernden Freihal-

tezonen Gewässerraum ausgeschieden. Die Erarbeitung der Gewässerraumausscheidung 

in der Gemeinde Schwarzenberg wurde parallel zur Erarbeitung der Revision des Zonen-

plans vorgenommen und vorgängig dem Kanton zur Vorprüfung als Teilrevision zugesandt. 

Siehe dazu im Detail den Planungsbericht «Teilrevision Nutzungsplanung Schwarzenberg: 

Ausscheidung Gewässerräume». 

 

 NATURSCHUTZZONEN 

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision wurden die Naturschutzzonen auf die aktuellen Ver-

träge angepasst. Über die geschützten oder schutzwürdigen Flächen gelten weiterhin die 

Verträge zwischen Kanton und Bewirtschaftern. 

 

 FELDGEHÖLZE, GEBÜSCHGRUPPEN UND HECKEN 

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision wurden die Feldgehölze, Gebüschgruppen und He-

cken anhand von aktuellen Luftbildern sowie der historischen Karte von 1989 überprüft und 

angepasst (Verordnung zum Schutze der Hecken und Feldgehölze, erlassen vom Regie-

rungsrat des Kantons Luzern am 19. Dezember 1989). 
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5.2 UMZONUNGEN 

 UMZONUNG IN DORFKERNZONE 

Die Grundstücke Nr. 57, 60, 72, 422, 764, 1287, 1304 und 1271, welche momentan zum 

einen in der Zone für öffentliche Zwecke liegen und zum anderem in der Wohnzone, weisen 

aufgrund der Lage ein erhebliches Potenzial zur Stärkung des Dorfkerns auf. Es soll ein 

neuer ortsbaulicher Akzent geschaffen werden können. Dazu wird die Umzonung in die 

Dorfkernzone (mit der Anforderung an ein qualitätssicherndes Verfahren) als zweckmässig 

erachtet. 

  

Bilder links: Ausschnitt bestehender Zonenplan; rechts: Ausschnitt revidierter Zonenplan, inkl. einge-
zeichneter Flächen welche umgezont werden (rot) 

 

 UMZONUNG IN ARBEITSZONE 

Ein Teil des Grundstückes Nr. 1237 liegt bereits heute in der Arbeitszone. Das angrenzende 

Grundstück Nr. 1009 liegt in der Wohnzone. Die Grundstücke Nr. 1009 und Nr. 1237 die-

nen der Wohn- und Stallnutzung sowie als Reitplatz. Die Grundstücke werden ganzheitlich 

in die Arbeitszone umgezont. 

Parzellen Nr. 57, 60, 72, 

422, 764, 1287, 1304, 1271 

Parzellen Nr. 1009, 1237 
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Bilder links: Ausschnitt bestehender Zonenplan; rechts: Ausschnitt revidierter Zonenplan, inkl. einge-
zeichneter Fläche welche umgezont wird (rot) 

 

 UMZONUNG IN GRÜNZONE A 

Entlang der statischen Waldgrenze auf der Parzelle Nr. 995 wird ein 7.5 m breiter Streifen 

(133 m2) in die Grünzone A überführt. Bisher wurden diese Flächen entlang der statischen 

Waldgrenze mit einer überlagernden Grünzone B gesichert. Der im PBG definierte Waldab-

stand behält weiterhin seine Gültigkeit und muss beachtet werden. 

 
 

Bilder links: Ausschnitt bestehender Zonenplan; rechts: Ausschnitt revidierter Zonenplan, inkl. einge-
zeichneter Fläche welche umgezont wird (rot) 

 

Entlang der statischen Waldgrenze auf der Parzelle Nr. 242, welche in der Zone für öffent-

liche Zwecke liegt, wird ein 7.5 m breiter Streifen (1'215 m2) in die Grünzone A überführt. 

Bisher wurden diese Flächen entlang der statischen Waldgrenze mit einer überlagernden 

Grünzone B gesichert. Der im PBG definierte Waldabstand behält weiterhin seine Gültigkeit 

und muss beachtet werden. 

  

Bilder links: Ausschnitt bestehender Zonenplan; rechts: Ausschnitt revidierter Zonenplan, inkl. einge-
zeichneter Fläche welche umgezont wird (rot) 

Parzelle Nr. 995 

Parzelle Nr. 242 
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Entlang der statischen Waldgrenze auf der Parzelle Nr. 246, welche in der Kurzone liegt, 

wird ein 7.5 m breiter Streifen (438 m2) in die Grünzone A überführt. Bisher wurden diese 

Flächen entlang der statischen Waldgrenze mit einer überlagernden Grünzone B gesichert. 

Der im PBG definierte Waldabstand behält weiterhin seine Gültigkeit und muss beachtet 

werden. 

  

Bilder links: Ausschnitt bestehender Zonenplan; rechts: Ausschnitt revidierter Zonenplan, inkl. einge-
zeichneter Fläche welche umgezont wird (rot) 

 

5.3 AUSZONUNGEN  

Die Teilflächen der Parzellen N. 152 und Nr. 158, welche heute in der Arbeitszone zu liegen 

kommen, werden in Absprache mit den Grundeigentümern in die Landwirtschaftszone aus-

gezont. Die Fläche der Parzelle Nr. 149 wird auf der nördlichen Seite der Strasse Sonnenrain 

zum Teil in die Landwirtschaftszone ausgezont. Die Fläche, welche in der Arbeitszone be-

lassen wird, wird dem effektiven Flächenbedarf der heutigen Nutzung angepasst. 

  

Bilder links: Ausschnitt bestehender Zonenplan; rechts: Ausschnitt revidierter Zonenplan, inkl. einge-
zeichneter Flächen welche ausgezont werden (rot) 

 

  

Parzelle Nr. 246 

Parzellen Nr. 149, 152, 158 
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Die Zonenabgrenzung der Parzelle Nr. 142 wird in Absprache mit den Grundeigentümern, 

angepasst auf die heutige Nutzung, in die Landwirtschaftszone ausgezont. 

  

Bilder links: Ausschnitt bestehender Zonenplan; rechts: Ausschnitt revidierter Zonenplan, inkl. einge-
zeichneter Fläche welche ausgezont wird (rot) 

 

Die Fläche der Parzelle Nr. 1422 südlich der Strasse Würzenrain, welche als Kurzone aus-

geschieden wurde, wird entsprechend der heutigen Nutzung in die Landwirtschaftszone 

ausgezont.  

  

Bilder links: Ausschnitt bestehender Zonenplan; rechts: Ausschnitt revidierter Zonenplan, inkl. einge-
zeichneter Fläche welche ausgezont wird (rot) 

 

Für die Parzelle Nr. 1314 und 1418, welche komplett in der Kurzone zu liegen kommt, 

wurde eine Anpassung der Zonengrenze vorgenommen. Da für diese Parzelle bereits ein 

Baugesuch existiert, wird die Zonengrenze auf das laufende Baugesuch abgestimmt. Die 

Grünzone soll als Garten (u.a. als Spielfläche) genutzt werden können. 

  

Bilder links: Ausschnitt bestehender Zonenplan; rechts: Ausschnitt revidierter Zonenplan, inkl. einge-
zeichneter Fläche welche ausgezont wird (rot) 

Parzelle Nr. 142 

Parzelle Nr. 1422 

Parzelle Nr. 1314, 1418 
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5.4 GEBIETE MIT SPEZIALVORSCHRIFTEN 

Für die Parzellen Nr. 1296, 658, 1295, 1297, 1294, 1298, 136 und 1062 wurde eine auf-

grund der gewünschten zukünftigen Entwicklung und Sicherung der Ausnützung der jewei-

ligen Parzellen, je einen Baubereich und eine Höhenkote höchster Punkt des Gebäudes 

festgelegt (Siehe dazu im revidierten BZR Anhang 4). 

  

Bilder links: Ausschnitt bestehender Zonenplan; rechts: Ausschnitt revidierter Zonenplan 

 

Für die Parzellen Nr. 1023 wurde ein auf das bereits vorhandene Bauprojekt abgestimmter 

Baubereich sowie eine Höhenkote höchster Punkt des Gebäudes festgelegt. Aus Gründen 

der Übersichtlichkeit wird die Höhenkote höchster Punkt des Gebäudes im Anhang des 

BZR festgehalten und nicht direkt auf dem Zonenplan (siehe dazu im revidierten BZR An-

hang 4). Aufgrund der Rückzonungsstrategie des Kantons Luzern wird die im Westen lie-

gende Fläche in die Grünzone B rückgezont (siehe dazu Kapitel 6.4.3). 

 
 

Bilder links: Ausschnitt bestehender Zonenplan; rechts: Ausschnitt revidierter Zonenplan 

 

Unter Kapitel 8 «Umgang mit bestehenden Gestaltungsplänen» werden weitere Gebiete, 

welche mit der Zone «Gebiete mit Spezialvorschriften» überlagert wurden (um ihre ge-

wünschte Qualität und Entwicklung zu sichern), abgehandelt. 

 

  

Parzellen Nr. 1296, 658, 

1295, 1297, 1294, 1298, 

136, 1062 

Parzellen Nr. 1023 
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5.5 NEUE DEFINITION DER BAUBEGRIFFE 

Mit der Harmonisierung der Begriffsdefinition gemäss Interkantonaler Vereinbarung über die 

Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) werden folgende Begriffsdefinitionen übernommen: 

­ Wechsel von der Ausnützungsziffer (AZ) zur Überbauungsziffer (ÜZ). Die ÜZ begrenzt 

den Fussabdruck der einzelnen Bauten auf einem Grundstück. Sie kann für Zonen, 

Nutzungen und Gebäude sowie innerhalb einer Zone differenziert nach Gesamthöhe 

festgelegt werden. Künftig wird eine Baute durch die ÜZ (als Fussabdruck), die Hö-

henmasse und die in § 122 PBG festgelegten ordentlichen Grenzabstände begrenzt. 

­ Neu verzichtet das PBG auf die Definition der Geschosse wie bisher. Die zulässigen 

Gebäudehöhen und damit realisierbaren Geschosse werden nun über die maximale 

Gesamthöhe und die maximale traufseitige Fassadenhöhe bestimmt. Anstelle von Ge-

samthöhen werden in speziellen Zonen (z.B. Dorfkernzonen) maximale Höhenkoten 

definiert.  
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Die Überbauungsziffer 

Der Kanton Luzern hat mit der Revision des Planungs- und Baugesetztes neu die Überbau-

ungsziffer als massgebende Ziffer festgelegt. Neu werden die zulässigen maximalen und 

minimalen Nutzungen in den Bauzonen über die Überbauungsziffern und die Grünflächen-

ziffern festgelegt. 

­ Als anrechenbare Gebäudefläche gilt die Fläche innerhalb der projizierten Fassadenli-

nie. Balkone, Vordächer und Vorsprünge, welche mehr als 1.50 m vorspringen und / 

oder über 1/3 der zugehörigen Fassadenlänge sind, zählen zur Überbauungsziffer. 

­ Als anrechenbare Grundstücksfläche (aGSF) gehören die in der entsprechenden 

Bauzone liegenden Grundstücksflächen beziehungsweise Grundstücksteile. 

 

 

 

  

Bilder: Überbauungsziffer; Quelle: Erläuterungsskizzen des Bau-, Umwelt und Wirtschaftsdepartementes vom 1. Mai 2014 

 

  

Die Überbauungsziffer ist das Verhältnis der anrechenbaren Gebäudefläche (aGbF) zur 

anrechenbaren Grundstücksfläche (aGSF).  
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Die Gesamthöhe 

Die Gesamthöhe wird vom höchsten Punkt der Dachkonstruktion zu dem darunterliegen-

den lotrechten Punkt auf dem massgebenden Terrain gemessen. 

­ Als massgebendes Terrain gilt der natürlich gewachsene Geländeverlauf. Kann dieser 

infolge früherer Abgrabungen und Aufschüttungen nicht mehr festgestellt werden, ist 

vom natürlichen Geländeverlauf der Umgebung auszugehen. Aus planerischen oder 

erschliessungstechnischen Gründen kann das massgebende Terrain in einem Pla-

nungs- oder im Baubewilligungsverfahren abweichend festgelegt werden. 

 

 

 

Höhenkote höchster Punkt des Gebäudes 

Gemäss revidiertem PBG ist für jede Bauzone eine Gesamthöhe festzulegen, anhand derer 

sich künftig der Grenzabstand bemisst (§ 122 PBG). Die Gesamthöhe stellt den grössten 

Höhenunterschied zwischen den höchsten Punkten der Dachkonstruktion und den lotrecht 

darunter liegenden Punkten auf dem massgebenden (=gewachsenen) Terrain dar (§ 139 

Abs. 1 und 2 PBG). Auf diese Gesamthöhe sind jedoch nochmals bis zu 0.50 m zuzurech-

nen, da gemäss § 34 PBV die Oberkante der Dachfläche noch maximal 0.50 m über den 

für die Gesamthöhe massgebenden höchsten Punkten der Dachkonstruktion liegen darf. 

Anstelle von Gesamthöhen können im BZR auch maximale Höhenkoten definiert werden, 

was insbesondere bei speziellen Wohn- oder Mischzonen erfolgt. In der vorliegenden Orts-

planungsrevision wurden Höhenkoten höchster Punkt des Gebäudes in der Dorfkernzone 

A und B sowie in der überlagernden Zone «Gebiete mit Spezialvorschriften» festgelegt.  

 
 

Bilder: Gesamthöhe; Quelle: Erläuterungsskizzen des Bau-, Umwelt und Wirtschaftsdepartementes vom 1. Mai 2014 
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 VORGEHEN BEI DER FESTLEGUNG DER   

ÜBERBAUUNGSZIFFER 

Bei der Umstellung von der Ausnützungsziffer zur Überbauungsziffer sollen grundsätzlich 

keine unerwünschten inneren Reserven erzeugt werden. Dennoch sollte die Überbauungs-

ziffer so gewählt werden, dass ein Grossteil der heute bestehenden Bauten mit den neuen 

Bestimmungen zonenkonform ist.  

- Beim Umsetzen der Überbauungsziffer wurde in einem ersten Schritt die heute vorhan-

dene Dichte überprüft. Hierfür wurde mittels einer GIS-Analyse die heute vorhandenen 

Überbauungsziffern ermittelt. Die Analyse hat ergeben, dass sich die Gebiete gut diffe-

renzieren lassen. Zudem wurde ersichtlich, dass bei Reihenhausüberbauungen die ÜZ 

der Mittelhäuser naturgemäss sehr hoch sind, während die Eckhäuser zumeist im üb-

lichen Rahmen liegen (Siehe Beilage Plan Auswertung Überbauungsziffer Ortsteil Dorf/ 

Lifelen und Plan Ortsteil Eigenthal vom 06. März 2019). 

  

 

Bild: Höhenkote höchster Punkt des Gebäudes (in m ü. M.)  

  

 
Bild: Ausschnitt Analyseplan Überbauungsziffer 
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- In einem zweiten Schritt wurden die vorgesehenen Überbauungsziffern in einem 3D-

Modell mittels der Onlineplattform Luucy dargestellt. Durch die Darstellung in einem 

3D-Modell können die «Auswirkungen» der angedachten Überbauungsziffern gut ver-

anschaulicht und überprüft werden.  

 

 

- Die Überprüfung hat ergeben, dass mit den vorgesehenen Überbauungziffern der ge-

wünschten Entwicklung in der Gemeinde Schwarzenberg Rechnung getragen wird. 

Die Überbauungsziffern wurden für die Dorfkernzone A und B auf 0.30, für die Wohn-

zone A und B auf 0.22 und für die Arbeitszone auf 0.60 festgelegt. 

 

 BESTANDESGARANTIE 

Bestehende Bauten und Anlagen, welche die ÜZ überschreiten, sind gemäss § 178 PBG in 

ihrem Bestand geschützt.  

  

 

Bild: Ausschnitt 3D- Modell, Überprüfung ÜZ 

PBG § 178 Bestandesgarantie innerhalb der Bauzonen 
1 In Bauzonen dürfen rechtmässig erstellte Bauten und Anlagen, die den öffentlich-recht-
lichen Bau- und Nutzungsvorschriften widersprechen, erhalten und zeitgemäss erneuert 
werden. 
2 Sie dürfen zudem umgebaut, in ihrer Nutzung teilweise geändert oder angemessen 
erweitert werden, wenn 

a. dadurch ihre Rechtswidrigkeit nicht oder nur unwesentlich verstärkt wird und 

b. keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen. 



 

 

Revision der Ortsplanung, Schwarzenberg – Raumplanungsbericht – 2. Juli 2020 41 

6. ANPASSUNGEN AUFGRUND 
RÜCKZONUNGSSTRATEGIE  

6.1 AUSGANGSLAGE 

(Grundlage: Gemeinde Schwarzenberg Rückzonungsstrategie, Stellungnahme Beurteilung 

der potenziellen Rückzonungsflächen; Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement Luzern 

vom 05. Dezember 2019; Siehe Beilage) 

Um den haushälterischen Umgang mit dem Boden, den Kulturlandschutz sowie den Zer-

siedlungsstopp zu unterstützen, sind gemäss Art. 15 Abs. 2 des Raumplanungsgesetzes 

(RPG) des Bundes die Bauzonen auf 15 Jahre zu dimensionieren und überdimensionierte 

Bauzonen zu reduzieren. Am 3. März 2013 wurde diese Gesetzesänderung von den 

Schweizer und den Luzerner Stimmberechtigten angenommen. Nun müssen sich der Kan-

ton und die Gemeinden seit Inkrafttreten des RPG am 01. Mai 2014 dieser Aufgabe stellen.  

Die zuständige Dienstelle Raum und Wirtschaft (rawi) hat im Kanton Luzern 21 Gemeinden 

identifiziert, die – auch bei einem angenommenen hohen Bevölkerungswachstumsszenario 

bis 2035 – noch immer zu grosse unüberbaute Bauzonen aufweisen und deshalb als «Rück-

zonungsgemeinden» gelten. Einer dieser 21 Gemeinden ist die Gemeinde Schwarzenberg. 

 

6.2 PROZESS 

Am 11. Juni 2018 wurden alle Rückzonungsgemeinden mit einem Schreiben des Bau-, 

Umwelt- und Wirtschaftsdepartementes über ihre Situation informiert. In einem bilateralen 

Gespräch zwischen dem Kanton und den einzelnen Gemeinden wurde über den Umgang 

mit den potenziellen Rückzonungsflächen sowie das konkrete weitere Vorgehen gespro-

chen.  

Am 12. September 2018 hat dieses Gespräch zwischen der Gemeinde Schwarzenberg, 

dem Ortsplaner und der Dienstelle Raum und Wirtschaft (rawi) stattgefunden. Es wurde die 

kantonale Rückzonungsstrategie erläutert und die vom rawi vorgeschlagenen potenziellen 

Rückzonungsflächen gemäss Karte vom 30. Januar 2018 diskutiert. Daraufhin wurde die 

Gemeinde Schwarzenberg aufgefordert, alle unüberbauten Wohn- und Mischzonen detail-

liert zu analysieren. Mit einem Schreiben an die Dienstelle Raum und Wirtschaft vom 09. Ja-

nuar 2019 hat die Gemeinde Schwarzenberg Stellung zu den vom Kanton vorgeschlagenen 

potenziellen Rückzonungsflächen genommen. 

Am 22. August 2019 wurde ein zweites Gespräch zwischen der Gemeinde Schwarzenberg, 

dem Ortsplaner und dem Kanton Luzern geführt, an dem die einzelnen Gebiete auf Basis 

der Karte und der Stellungname der Gemeinde Schwarzenberg besprochen wurden.  
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Der Beurteilungsbericht wurde danach vom Kanton finalisiert und am 5. Dezember 2019 

der Gemeinde Schwarzenberg zugestellt. Bei der Finalisierung wurden die Argumente der 

Gemeinde weitgehend nicht berücksichtigt.  

Alle betroffenen Grundeigentümer wurden am 28. Januar 2020 durch die Gemeinde 

Schwarzenberg über ihre Rückzonungsflächen informiert. Zudem informierte der Regie-

rungsrat an einer Pressekonferenz vom 30. Januar 2020 über die Rückzonungsstrategie 

des Kantons Luzern. 

Die Gemeinde Schwarzenberg hat daraufhin am 12. Februar 2020 zusammen mit dem 

Ortsplaner eine Orientierungsveranstaltung für die betroffenen Grundeigentümer durchge-

führt. Die betroffenen Grundeigentümer hatten danach die Möglichkeit, zu der auf ihrem 

Grundstück vorgesehenen Rückzonung schriftlich Stellung zu nehmen. 

 

6.3 RÜCKZONUNGSFLÄCHEN GEMÄSS KANTON 
LUZERN 

 KATEGORISIERUNG DER RÜCKZONUNGSFLÄCHEN  

Der Kanton Luzern prüfte in der Gemeinde Schwarzenberg die Bauzonenflächen, welche 

für die Einwohnerkapazität relevant sind und prüfte deren Rückzonung auf die raumplane-

rische Zweck- und Verhältnismässigkeit. Er teilt die Bauzonenflächen in drei Kategorien ein. 

­ Bei den Rückzonungsflächen, welche auf der Karte rot dargestellt werden (siehe Beilage 

Gemeinde Schwarzenberg Rückzonungsstrategie), ist die raumplanerische Zweck- und 

Verhältnismässigkeit zur Rückzonung gegeben. Diese Bauzonenflächen sind in die Nicht-

bauzone zu überführen.  

­ Rückzonungsflächen mit Konkretisierung durch die Gemeinde (rot schraffiert, siehe Bei-

lage Gemeinde Schwarzenberg Rückzonungsstrategie) sind Flächen, bei denen die Rück-

zonung zweck- und verhältnismässig ist, jedoch für die eigentümerverbindliche Festle-

gung im Zonenplan eine Konkretisierung bezüglich Zonenabgrenzung durch die Ge-

meinde erfolgen muss. 

­ Rückzonungsflächen, die im Plan orange dargestellt werden, sind Flächen, bei denen die 

Rückzonung zwar raumplanerisch zweckmässig, aber zurzeit nicht verhältnismässig wäre 

(u.a. rechtskräftige Baubewilligungen, Gestaltungs- oder Bebauungspläne).  
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 BEURTEILUNGSKRITERIEN  

Relevant für die Einwohnerkapazität sind die Wohn- und Mischzonen. Ob die konkrete Flä-

che als Rückzonungsfläche geeignet ist, gilt es aufgrund ihrer raumplanerischen Zweck- 

und Verhältnismässigkeit zu beurteilen. Massgebend sind dabei die folgenden, aus den 

übergeordneten Vorgaben abgeleiteten Kriterien: 

­ Unüberbaute Bauzonenfläche 

­ Lage innerhalb der Gemeinde 

­ Lage in der Bauzone 

­ Erschliessung nach Art. 19 RPG 

­ Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr 

­ Erschwerte Bebaubarkeit 

­ Dauer des Bestandes der Bauzone 

­ Dauer des Bestandes eines rechtskräftigen Gestaltungs- oder Bebauungsplans 

­ Bauabsichten/ Verkauf 

 

6.4 RÜCKZONUNGEN IN DER GEMEINDE 

 VORGEHEN 

Die Gemeinde strebt ein kompaktes Siedlungsgebiet an. Ein kompaktes Siedlungsgebiet ist 

ein Gebiet, welches den Ortskern umschliesst, ablesbar als zusammenhängendes histo-

risch gewachsenes Siedlungsgebiet ist und die Erschliessung vorhanden ist. Zudem sollen 

so raumplanerisch nicht sinnvolle Baulücken verhindert werden. Unter diesen Vorausset-

zungen wurden die raumplanerisch zweckmässigen Rückzonungen in der Gemeinde 

Schwarzenberg vorgenommen. Siehe dazu in der Beilage Bericht vom 09. Januar 2019 

«Lubat- und Rückzonungsanalyse, Stellungnahme zu den Vorschlägen Auszonungen, Ge-

meinde Schwarzenberg». 

 

 RÜCKZONUNGSFLÄCHEN 

 

Ortsteil Dorf 

Ausgangslage 

Die Parzelle Nr. 1263 wurde zum Teil als Rückzonungsfläche eingestuft. Die Fläche westlich 

der Schwandenstrasse (Teil 3'066 m2) ist im bestehenden Zonenplan mit einer Grünzone 

überlagert, welche bereits heute keine Hochbauten gestattet. Es ist nur die Nutzung als 

Garten, Park oder zu landwirtschaftlichen Zwecken gestattet. Östlich der Schwan-

denstrasse liegt die als Rückzonungsfläche ausgeschiedene Fläche (Teil 2'081 m2), die zum 

einen in der heutigen 1-geschossigen Wohnzone (930 m2) und zum anderen in der heutigen 

2-geschossigen Wohnzone (1'151 m2) liegt.  

Parzelle Nr. 1263  
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Beurteilungskriterien  

Unüberbaute Bauzonenfläche Ja 

Lage innerhalb der Gemeinde Nähe Dorfkern 

Lage in der Bauzone 
Zweiseitig, teilweise dreiseitig von 

Bauzone umgeben 

Erschliessung nach Art. 19 RPG Bereits erschlossen 

Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr 
Ca. 5 Minuten Gehdistanz zur nächsten 

Bushaltestelle 

Erschwerte Bebaubarkeit Gut bebaubar aufgrund Topographie 

Dauer des Bestandes der Bauzone - 

Dauer des Bestandes eines rechtskräftigen 

Gestaltungs- oder Bebauungsplans 
- 

Bauabsichten/ Verkauf 
Innerhalb 4 Jahre nach Genehmigung 

Ortsplanungsrevision 

 

Fazit 

Insgesamt 301 m2 gehören zur Strassenfläche und werden neu der Verkehrszone zugeord-

net. Der Teil östlich der Schwandenstrasse wird aufgrund der bereits vorhandenen Er-

schliessung, der guten Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr sowie der Nähe zum 

Dorfkern in der Bauzone verbleiben (Teil 2'081 m2). Hier besteht keine raumplanerisch 

zweckmässige Rückzonung. Insgesamt wird eine Fläche von 3'066 m2 westlich der 

Schwandenstrasse rückgezont.  

 

 

Bilder: links: Ausschnitt Rückzonungskarte gemäss Kanton Luzern; rechts: Ausschnitt revidierter Zonen-
plan, inkl. blau eingezeichneter Fläche, welche rückgezont wird 
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Auf der Parzelle Nr. 119 (Teil 188 m2), welche sich am Bauzonenrand befindet und heute in 

der Wohnzone liegt, ist aufgrund der Form sowie Grösse keine zweckmässige Überbauung 

realisierbar. Die Fläche wird in die Landwirtschaftszone rückgezont. 

 

 

Bilder: links: Ausschnitt Rückzonungskarte gemäss Kanton Luzern; rechts: Ausschnitt revidierter Zonen-
plan, inkl. blau eingezeichneter Fläche, welche rückgezont wird 

 
 

Für die Parzellen Nr. 1207 (Teil 172 m2), 1238 (Teil 440 m2) sowie Nr.1239 (Teil 461 m2), 

welche Teilflächen enthalten, die rückgezont werden, wurde eine raumplanerische und für 

die Siedlungsbegrenzung folgerichtige Abgrenzung gewählt. Im heutigen Zonenplan ist die 

Fläche, welche rückgezont wird, mit einer Grünzone überlagert. Insgesamt werden 

1‘073 m2 rückgezont. 

 

 

Bilder: links: Ausschnitt Rückzonungskarte gemäss Kanton Luzern; rechts: Ausschnitt revidierter Zonen-
plan, inkl. blau eingezeichneter Fläche, welche rückgezont wird 

 

  

Parzelle Nr. 119 

Parzellen Nr. 1207, 1238, 

1239  



 

 

Revision der Ortsplanung, Schwarzenberg – Raumplanungsbericht – 2. Juli 2020 46 

Die Parzelle Nr. 85 (Teil) ist aufgrund ihrer länglichen Form entlang der Strasse nicht über-

baubar und wird rückgezont. Insgesamt wird neu eine Fläche von 150 m2 in die Landwirt-

schaftszone und 38 m2 in die Verkehrszone rückgezont.  

 

 

Bilder: links: Ausschnitt Rückzonungskarte gemäss Kanton Luzern; rechts: Ausschnitt revidierter Zonen-
plan, inkl. blau eingezeichneter Fläche, welche rückgezont wird 

 

 

Ortsteil Lifelen 

Ausgangslage 

Der Teil der Parzelle Nr. 1079, welcher heute in der Wohnzone liegt, wird gemäss kantonaler 

Rückzonungsstrategie als Rückzonungsfläche ausgeschieden.  

 

Beurteilungskriterien  

Unüberbaute Bauzonenfläche Ja 

Lage innerhalb der Gemeinde Siedlungsabschluss, Ortsteil Lifelen 

Lage in der Bauzone Zweiseitig von Bauzone umgeben 

Erschliessung nach Art. 19 RPG Bereits erschlossen 

Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr 
7 Minuten Gehdistanz zur nächsten 

Bushaltestelle 

Erschwerte Bebaubarkeit Gut bebaubar aufgrund Topographie 

Dauer des Bestandes der Bauzone - 

Dauer des Bestandes eines rechtskräftigen 

Gestaltungs- oder Bebauungsplans 
- 

Bauabsichten/ Verkauf In der nächsten Planungsperiode 

 

  

Parzelle Nr. 85 

Parzelle Nr. 1079 
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Fazit 

Mit ihrer wichtigen Lage als Abschluss des Siedlungsgebietes des Ortsteiles Lifelen sowie 

der bereits vorhandenen Erschliessung, ist eine Rückzonung raumplanerisch nicht zweck-

mässig. Zudem ist die Parzelle innerhalb weniger Gehminuten mit dem öffentlichen Verkehr 

erschlossen. 

  

Bilder: links: Ausschnitt Rückzonungskarte gemäss Kanton Luzern; rechts: Ausschnitt revidierter Zonen-
plan 

 

 

Die Parzelle Nr.142 liegt heute in einer Wohnzone, sie ist jedoch aufgrund ihrer Grösse und 

Form nicht überbaubar und wird bereits als Landwirtschaftsfläche genutzt. Daher wird eine 

Fläche von 394 m2 in die Landwirtschaftszone rückgezont. 

 

 

Bilder: links: Ausschnitt Rückzonungskarte gemäss Kanton Luzern; rechts: Ausschnitt revidierter Zonen-
plan, inkl. blau eingezeichneter Fläche, welche rückgezont wird 

 

  

Parzelle Nr. 142 
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Die Parzelle Nr.1408 liegt am Bauzonenrand und wird bereits als Landwirtschaftsfläche ge-

nutzt. Die gesamte Parzellenfläche von 231 m2 wird rückgezont. 

 

 

Bilder: links: Ausschnitt Rückzonungskarte gemäss Kanton Luzern; rechts: Ausschnitt revidierter Zonen-
plan, inkl. blau eingezeichneter Fläche, welche rückgezont wird 

 

 

Ortsteil Eigenthal 

Die Parzellen Nr.1236 (1'087 m²), 1301 (1‘121 m2) und 1372 (1‘120 m2), welche momentan 

in der Wohnzone liegen, wurden vom Kanton vollständig als Rückzonungsflächen ausge-

wiesen. Die Baulücke wird aufgrund der Topographie kaum als solche wahrgenommen. 

Insgesamt wird eine Fläche von 3‘328 m2 in die Landwirtschaftszone rückgezont. 

  

Bilder: links: Ausschnitt Rückzonungskarte gemäss Kanton Luzern; rechts: Ausschnitt revidierter Zonen-
plan, inkl. blau eingezeichneter Fläche, welche rückgezont wird 

 

  

Parzelle Nr. 1408 

Parzellen Nr. 1236, 1301, 

1372 
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Die Parzelle Nr. 1055 wurde vom Kanton vollständig als Rückzonungsfläche ausgewiesen. 

Insgesamt wird eine Fläche von 2'122 m2 in die Landwirtschaftszone rückgezont. 

  

Bilder: links: Ausschnitt Rückzonungskarte gemäss Kanton Luzern; rechts: Ausschnitt revidierter Zonen-
plan, inkl. blau eingezeichneter Fläche, welche rückgezont wird 

 

 

Die Parzellen Nr. 1059 (1‘098 m2) und Nr. 1060 (1‘147 m2) wurden vom Kanton vollständig 

als Rückzonungsflächen ausgewiesen. Insgesamt wird eine Fläche von 2‘245 m2 rückge-

zont.  

 

 

Bilder: links: Ausschnitt Rückzonungskarte gemäss Kanton Luzern; rechts: Ausschnitt revidierter Zonen-
plan, inkl. blau eingezeichneter Fläche, welche rückgezont wird 

 

  

Parzelle Nr. 1055 

Parzellen Nr. 1059, 1060 
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 RÜCKZONUNGSFLÄCHEN MIT KONKRETISIERUNG 

Die Flächen, welche durch den Kanton als Rückzonungsflächen mit Konkretisierung durch 

die Gemeinde ausgeschieden wurden, wurden wie folgt behandelt: 

Alle Flächen, welche an den Wald angrenzen, wurden einheitlich behandelt. Entlang der 

statischen Waldgrenze wurde ein 7.5 m breiter Streifen in die Grünzone A überführt. Bisher 

wurden diese Flächen entlang der statischen Waldgrenze mit einer überlagernden 

Grünzone B gesichert. In dieser sind bereits heute keine Hochbauten gestattet und die Nut-

zung ist nur als Garten (u.a. Spielfläche), Park oder für landwirtschaftliche Zwecke erlaubt. 

In der neu geschaffenen Grünzone A (als Grundnutzung) sind keine Hochbauten gestattet 

(ausgenommen Bestand und Ersatz bestehender Bauten im Unterabstand zum Wald). Die 

Nutzung als Garten, Park oder für landwirtschaftliche Zwecke ist gestattet. Anlagen und 

Einrichtungen, die diesen Nutzungsbestimmungen entsprechen, sind bewilligungsfähig. 

Der im PBG definierte Waldabstand behält weiterhin seine Gültigkeit und muss beachtet 

werden. Danach haben Bauten und Anlagen in der Regel einen Abstand von 20 m zum 

Waldrand einzuhalten (§ 136 Abs. 2 PBG). Über die Bewilligung von Ausnahmen bis minimal 

15 m Waldabstand für Wohn- und Arbeitsräume sowie 10 m für übrige Bauten und Anlagen 

entscheidet die Baubewilligungsbehörde unter Berücksichtigung der Wohnhygiene, der Si-

cherheit und der Erhaltung des Waldes und seiner Funktionen (§ 136 Abs. 3 PBG). (Siehe 

Anhang: Waldabstand innerhalb der Bauzonen; Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdeparte-

ment Luzern vom 08. März 2005) 

 

Bisher: 15 m überlagernde Grünzone B, Nutzung eingeschränkt (Nutzungen als Garten, 

Park oder zu landwirtschaftlichen Zwecken); ein Zweitel der zonengemässen Ausnützung 

kann angerechnet werden. 

Zukünftig: 7.5 m Grünzone A als Grundnutzung, Nutzung eingeschränkt (Nutzungen als 

Garten, Park oder zu landwirtschaftlichen Zwecken) 

 
Flächentotal entlang Waldrand 

Total wird eine Fläche von 12'291 m2 entlang der statischen Waldgrenze mit den 7.5 m 

Grünsteifen von einer Wohnzone in eine Grünzone rückgezont. 

 

Bild: Ausschnitt revidierter Zonenplan, Ortsteil Lifelen 
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Bild: Ausschnitt revidierter Zonenplan, Ortsteil Lifelen 

 
 

 

Bild: Ausschnitt revidierter Zonenplan, Ortsteil Eigenthal 

 
 

  

Bilder: Ausschnitt revidierter Zonenplan, Ortsteil Eigenthal 
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Die weiteren Flächen mit Konkretisierung durch die Gemeinde, welche nicht an den Wald 

angrenzen, wurden wie folgt behandelt: 

 

Ortsteil Dorf 

Ausgangslage 

Die Parzelle Nr. 981 mit einer Fläche von 302 m2 liegt in einer Wohnzone (W1).  

 

Beurteilungskriterien  

Unüberbaute Bauzonenfläche Ja 

Lage innerhalb der Gemeinde Nähe Dorfkern 

Lage in der Bauzone Dreiseitig von Bauzone umgeben 

Erschliessung nach Art. 19 RPG Bereits erschlossen 

Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr 
Ca. 5 Minuten Gehdistanz zur nächsten 

Bushaltestelle 

Erschwerte Bebaubarkeit - 

Dauer des Bestandes der Bauzone - 

Dauer des Bestandes eines rechtskräftigen 

Gestaltungs- oder Bebauungsplans 
- 

Bauabsichten/ Verkauf 
Die Parzelle ist mit einer Gartenanlage 

und Stützmauer bereits bebaut 

 

Fazit 

Aufgrund ihrer Lage (Zentrumsnähe) sowie der bereits bestehenden Gartenanlage auf der 

Parzelle und zumal das Grundstück dreiseitig von Bauzonen umgeben ist, wird es als raum-

planerisch nicht zweckmässig erachtet, diese Fläche rückzuzonen. 

Parzellen Nr. 981 

 

  

Bilder: links: Ausschnitt Rückzonungskarte gemäss Kanton Luzern; rechts: Ausschnitt revidierter Zonen-
plan 
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Die Parzelle Nr. 1421 (Teil 1'825 m2) wurde analog der Flächenausscheidung des Kantons 

in die Landwirtschaftszone überführt. Das Grundstück Nr. 1421 ist bereits im heutigen Zo-

nenplan mit einer Grünzone überlagert, welche keine Hochbauten gestattet und die Nut-

zung einschränkt (Nutzungen als Garten, Park oder zu landwirtschaftlichen Zwecken). Ins-

gesamt wurde eine Fläche von 1‘825 m2 in die Landwirtschaftszone (Teilbereich Parzelle 

1421) rückgezont. 

 

 
Ortsteil Lifelen 

Die Umsetzung der Rückzonung der Parzellen Nr. 694 (Teil 191m2), 775 (Teil 118 m2), 786 

(Teil 72m2), 787 (Teil 12m2), 788 (Teil 13m2) und Nr. 1412 (Teil 47m2) im Ortsteil Lifelen erfolgt 

mit einem 4.0 m breiten Streifen als Grünzone B entlang der Parzellengrenze Nr. 694 und 

parallel zum Strassenverlauf der Bannwaldstrasse. Dies ergibt eine klare, logische und 

nachvollziehbare Abgrenzung der Zonen. Insgesamt wird eine Fläche von 453 m2 in die 

Grünzone B überführt. In der Grünzonen B sind keine Hochbauten gestattet (ausgenommen 

Bestand und Ersatz bestehender Bauten). Die Nutzung als Garten, Park oder zu landwirt-

schaftlichen Zwecken ist gestattet. Anlagen und Einrichtungen, die diesen Nutzungsbestim-

mungen entsprechen, sind bewilligungsfähig. 

 

 

Bilder: links: Ausschnitt Rückzonungskarte gemäss Kanton Luzern; rechts: Ausschnitt revidierter Zonen-
plan 

 

Parzellen Nr. 1421 

 

 

Bilder: links: Ausschnitt Rückzonungskarte gemäss Kanton Luzern; rechts: Ausschnitt revidierter Zonen-
plan, inkl. blau eingezeichneter Fläche, welche rückgezont wird 

Parzellen Nr. 694, 775, 786, 

787, 788, 1412 
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Ausgangslage 

Die Parzelle Nr. 1193 mit einer Rückzonungsfläche mit Konkretisierung gemäss Kanton von 

ca. 1’300 m2 liegt heute in einer Wohnzone. 

 

Beurteilungskriterien  

Unüberbaute Bauzonenfläche Ja 

Lage innerhalb der Gemeinde Ortsteil Lifelen 

Lage in der Bauzone Zweiseitig von Bauzone umgeben 

Erschliessung nach Art. 19 RPG Bereits erschlossen 

Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr 
Ca. 2 Minuten Gehdistanz zur nächsten 

Bushaltestelle 

Erschwerte Bebaubarkeit Gut bebaubar aufgrund Topographie 

Dauer des Bestandes der Bauzone - 

Dauer des Bestandes eines rechtskräftigen 

Gestaltungs- oder Bebauungsplans 
- 

Bauabsichten/ Verkauf In der nächsten Planungsperiode 

 

Fazit 

Die Parzelle Nr. 1193 liegt in einem Gebiet, welches weitestgehend überbaut ist. Zudem ist 

die Parzelle bereits mit einer Zufahrtsstrasse erschlossen. Ein allfällig ergänzendes Gebäude 

im Nordwesten der Parzellen verursacht keine zusätzlichen Infrastrukturbauten. Im Übrigen 

ist die Parzelle innerhalb von 2 Gehminuten mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar. Es 

ergibt sich keine raumplanerisch zweckmässige Rückzonung. 

  

Bilder: links: Ausschnitt Rückzonungskarte gemäss Kanton Luzern; rechts: Ausschnitt revidierter Zonen-
plan 

 

Parzelle Nr. 1193 
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Ausgangslage 

Die Parzelle Nr. 1190, welche teils vom Kanton als Rückzonungsfläche ausgeschieden 

wurde, wird durch eine geschützte Hecke (Naturobjekt) begrenzt. 

 

Beurteilungskriterien  

Unüberbaute Bauzonenfläche Ja 

Lage innerhalb der Gemeinde Ortsteil Lifelen 

Lage in der Bauzone zweiseitig von Bauzone umgeben 

Erschliessung nach Art. 19 RPG Bereits erschlossen 

Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr 
Ca. 3 Minuten Gehdistanz zur nächsten 

Bushaltestelle 

Erschwerte Bebaubarkeit - 

Dauer des Bestandes der Bauzone - 

Dauer des Bestandes eines rechtskräftigen 

Gestaltungs- oder Bebauungsplans 
- 

Bauabsichten/ Verkauf In der nächsten Planungsperiode 

 

Fazit 

Durch eine Rückzonung eines Teils der Parzelle würde sich eine für die Siedlungsbegren-

zung nicht sinnvolle Abgrenzung ergeben. Zudem grenzt das Grundstück zweiseitig an 

Bauzonen. Es ergibt sich keine raumplanerisch zweckmässige Rückzonung. 

  

Bilder: links: Ausschnitt Rückzonungskarte gemäss Kanton Luzern; rechts: Ausschnitt revidierter Zonen-
plan 

 

  

Parzelle Nr. 1190 
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Ausgangslage 

Die Parzelle Nr. 1184 mit einer Fläche von 1'382 m2 liegt heute in einer Wohnzone und 

wurde zum Teil vom Kanton als Rückzonung mit Konkretisierung ausgewiesen. 

 

Beurteilungskriterien  

Unüberbaute Bauzonenfläche Ja 

Lage innerhalb der Gemeinde Ortsteil Lifelen 

Lage in der Bauzone Zweiseitig von Bauzone umgeben 

Erschliessung nach Art. 19 RPG Bereits erschlossen 

Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr 
Ca. 5 Minuten Gehdistanz zur nächsten 

Bushaltestelle 

Erschwerte Bebaubarkeit - 

Dauer des Bestandes der Bauzone - 

Dauer des Bestandes eines rechtskräftigen 

Gestaltungs- oder Bebauungsplans 
- 

Bauabsichten/ Verkauf In der nächsten Planungsperiode 

 

Fazit 

Durch eine Rückzonung des südlichen Teils der Parzelle Nr. 1184 würde sich für die Sied-

lungsbegrenzung eine nicht sinnvolle Abgrenzung ergeben. Zudem liegt die Nachbarspar-

zelle Nr. 707 vollständig in der Bauzone. Für die Parzelle Nr. 1184 ergibt sich somit keine 

zweckmässige Rückzonung. 

  

Bilder: links: Ausschnitt Rückzonungskarte gemäss Kanton Luzern; rechts: Ausschnitt revidierter Zonen-
plan 

 

  

Parzelle Nr. 1184 
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Ortsteil Eigenthal 

Auf der Parzelle Nr. 1023 ist bereits ein Bauvorhaben in Planung. Aufgrund der vorgesehe-

nen Planung wurde im Westen eine Fläche von rund 215 m2 (parallel zur Parzellengrenze 

8.3 m), abgestimmt auf das geplante Bauvorhaben, in die Grünzone B rückgezont. Damit 

das Vorhaben nach wie vor realisierbar sein wird, wurde ein Baubereich festgelegt, welcher 

mittels einer Höhenkote höchster Punkt des Gebäudes in seiner Höhe begrenzt wird. Aus 

Gründen der Übersichtlichkeit wird die Höhenkote höchster Punkt des Gebäudes im An-

hang des BZR festgehalten und nicht direkt auf dem Zonenplan. 

  

Bilder: links: Ausschnitt Rückzonungskarte gemäss Kanton Luzern; rechts: Ausschnitt revidierter Zonen-
plan 

 

 

In den Parzellen Nr. 1028 (Teil 86 m2), Nr. 1029 (Teil 92 m2), Nr. 1061 (Teil 125 m2) und Nr. 

1182 (Teil 148 m2) wird ein 4.0 m breiter Streifen parallel zu den Parzellengrenzen im Westen 

in die Grünzone B überführt. Dies ergibt eine klare und logische Abgrenzung der Zonen. 

Insgesamt ergibt dies eine Fläche von 451 m2, welche rückgezont wird. 

  

Bilder: links: Ausschnitt Rückzonungskarte gemäss Kanton Luzern; rechts: Ausschnitt revidierter Zonen-
plan 

 

  

Parzelle Nr. 1023 

Parzellen Nr. 1028, 1029, 

1061, 1182 
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Die Parzellen Nr. 251 und Nr. 1422 wurden im Hinblick auf eine erschwerte Überbaubarkeit 

und Erschliessung als Rückzonungsflächen mit Konkretisierung ausgeschieden. Für den 

südlichen Teil der Parzellen Nr. 251 (Teil 1'003 m2) und Nr. 1422 (Teil 2'380 m2) wurden 

bereits mehrere Überbauungsvarianten geprüft. Zudem entwarf die Gemeinde im Jahr 2015 

bereits eine Absichtserklärung, wonach der nördliche Teil (Parzelle 251 mit einer Fläche von 

1'732 m2 und Parzelle 1422 mit einer Fläche von 1'412 m2) zur Schonung des Ortsbildes 

(Einsehbarkeit des Geländes) auszuzonen ist. Eine Bautiefe des südlichen Teils der Parzel-

len Nr. 251 und 1422 wird in der Bauzone belassen. Dieser Bereich ist bereits heute gut 

erschlossen. Um eine gute Gestaltung und Eingliederung ins Orts- und Landschaftsbild si-

cherzustellen, wird die Fläche mit einer Gestaltungsplanpflicht überlagert. Insgesamt wird 

eine Fläche von 3'144 m2 rückgezont (Parzelle 251 mit einer Fläche von 1'732 m2 und Par-

zelle 1422 mit einer Fläche von 1'412 m2). Die Restfläche, welche in der Wohnzone ver-

bleibt, muss innert fünf Jahren nach Genehmigung der Ortsplanung bebaut werden, an-

sonsten wird diese Teilfläche rückgezont. 

  

Bilder: links: Ausschnitt Rückzonungskarte gemäss Kanton Luzern; rechts: Ausschnitt revidierter Zonen-
plan, inkl. blau eingezeichneter Fläche, welche rückgezont wird 

 

  

Parzellen Nr. 251, 1422 
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 RÜCKZONUNGSBILANZ 

Total Rückzonungen (Landwirtschaftszone) 

Ortsteil ca. Rückzonungsfläche gemäss 
Kanton (m2) 

Rückzonungsfläche  
effektiv (m2) 

Dorf 7’910 4’515 

Lifelen 2’030 625 

Eigenthal 7’606 7’695 

Total 17’546 12’835 

 

Total Rückzonungen mit Konkretisierung (Grünzone oder Landwirtschaftszone) 

Ortsteil ca. Rückzonungsfläche gemäss 
Kanton (m2) 

Rückzonungsfläche  
effektiv (m2) 

Dorf 2’853 1’825 

Lifelen 4’572 3’179 

Eigenthal 14’670 13’375 

Total 22’095 18’379 

 

Gesamttotal 

Ortsteil ca. Rückzonungsfläche 
gemäss Kanton (m2) 

Rückzonungsfläche  
effektiv (m2) 

Dorf 10’763 6’340 

Lifelen 6’602 3’804 

Eigenthal 22’276 21’070 

Total 39’641 31’214 

 

Gemäss Fazit der Rückzonungsstrategie des Kantons Luzern «Gemeinde Schwarzenberg 

Rückzonungsstrategie, Stellungnahme Beurteilung der potenziellen Rückzonungsflächen; 

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement Luzern vom 05. Dezember 2019» (Siehe Bei-

lage) müssen ca. 3.9 ha rückgezont werden. Diese Flächen sind gemäss Kanton in eine 

Nichtbauzone bzw. in eine andere geeignete Zone gemäss der jeweiligen Kategorisierung 

zuzuweisen und teils noch zu konkretisieren. In den oben dargestellten Tabellen sind jene 

Flächen aufgeführt, welche in die Landwirtschaftszone oder in eine Grünzone rückgezont 

werden. Insgesamt ergibt sich für die Gemeinde Schwarzenberg eine Rückzonungsfläche 

von 31'214 m2 (Siehe Beilage Gemeinde Schwarzenberg, Rückzonungsbilanz vom 

14.08.2020). Zusätzlich wurden noch Reduktionen der Arbeitszonen sowie der Kurzonen 

vorgenommen.   
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7. ÄNDERUNGEN IM BAU- UND 
ZONENREGLEMENT (BZR) 

7.1 SYSTEMATIK 

Das neue Bau- und Zonenreglement (BZR) der Gemeinde Schwarzenberg unterscheidet 

sich geringfügig vom bisherigen. Die neue Systematik orientiert sich am revidierten PBG, 

PBV und dem vom Kanton Luzern bereitgestellten Muster-BZR vom Juli 2019. In seiner 

Struktur entspricht das neue BZR weitestgehend dem verbindlichen Teil des Muster-BZR. 

Es ist in folgende Abschnitte unterteilt: 

- I. Allgemeines 

- II. Zonenbestimmungen 

- III. Bauvorschriften 

- IV. Gebühren, Straf- und Schlussbestimmungen 

- Anhänge 

7.2 WICHTIGSTE INHALTE DES NEUEN BZR 

Nebst der Struktur orientiert sich auch der Inhalt des neuen BZR stark am Mindestinhalt 

des Muster-BZR des Kantons Luzern. Im Einzelnen beinhaltet das neue BZR – nebst ver-

schiedenen redaktionellen und formellen Änderungen im Vergleich zum alten BZR – die fol-

genden wichtigen neuen Bestimmungen: 

 

 ALLGEMEINES 

Der neue Artikel hält den Zweck des BZR fest und bildet damit den Rahmen für die neue 

Bau- und Zonenordnung. Die Formulierung entspricht dem Vorschlag im Muster-BZR des 

Kantons. 

Entsprechend der kantonalen Vorgabe wird die Zuständigkeit für den Erlass des Zonen-

plans, des Bau- und Zonenreglements und der Bebauungspläne den Stimmberechtigten 

übertragen. Der Gemeinderat ist zuständig für die weiteren planerischen Aufgaben (Richt-

pläne, Gestaltungspläne), für den Erlass von Verordnungen und Richtlinien. Der Gemeinde-

rat kann auch Fachpersonen und -gremien einsetzen, die ihn bei seinen Aufgaben beraten.  

Der neue Artikel Qualität bezweckt eine qualitätsvolle Gestaltung von Bauten und Anlagen. 

Die Formulierung entspricht weitestgehend dem Vorschlag im Muster-BZR des Kanton Lu-

zerns. 

 

Art. 1 

Zweck  

Art. 2  

Zuständigkeit 

Art. 3  

Qualität 
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Verschiedene BZR-Bestimmungen verlangen ein qualitätssicherndes Verfahren. Dieser Ar-

tikel regelt, welche Anforderungen an ein Qualitätssicherndes Verfahren gestellt werden.  

 

 ZONENBESTIMMUNGEN 

A Bauzonen 

Die bisherigen Dorfkernzonen werden neu definiert. Die Dorfkernzone A definiert den enge-

ren Dorfkern und die Dorfkernzone B den äusseren Dorfkern. In der Dorfkernzone A und B 

wird die Höhenregelung durch eine im Anhang des BZR festgelegte Höhenkote höchster 

Punkt des Gebäudes geregelt. Zudem wird eine maximale Überbauungsziffer von 0.30 fest-

gelegt. Die Dorfkernzone A und B unterscheiden sich insofern, als dass in der Dorfkernzone 

A eine maximale Gebäudelänge von 30 m und in der Dorfkernzone B eine maximale Ge-

bäudelänge von 25 m erlaubt ist. Zwecks Qualitätssicherung darf in der Dorfkernzone A 

und B gemäss Absatz 3 nur aufgrund eines qualitätssichernden Verfahrens gebaut werden. 

Gemäss Absatz 4 kann der Gemeinderat aufgrund eines qualitätssichernden Verfahrens im 

Einzelfall abweichende Zonenbestimmungen bewilligen. 

 

Die Wohnzonen A und B dienen der Weiterentwicklung der Wohngebiete. Die in den Wohn-

zonen zulässige Nutzung nach Abs. 1 entspricht der Formulierung gemäss Muster-BZR. 

Die Wohnzone A und B unterscheiden sich ausschliesslich bezüglich ihrer Höhenbeschrän-

kung. Abs. 2 legt die baupolizeilichen Masse fest. Festgelegt werden die max. Gesamthöhe, 

die max. traufseitige Fassadenhöhe, eine max. Überbauungsziffer, eine mind. Überbau-

ungsziffer sowie eine max. Gebäudelänge. Klein- und Anbauten wie zum Beispiel Garagen 

und Carports werden bei der Überbauungsziffer mitgerechnet. Um den Bau von Kleinbau-

ten zu ermöglichen, ohne dass dabei nutzbare Wohnfläche verloren geht, wird für sie eine 

separate Überbauungsziffer geschaffen. Die ÜZ für Kleinbauten in den Wohnzonen beträgt 

0.06 der anrechenbaren Grundstücksfläche, mindestens jedoch 30 m2 anrechenbare Ge-

bäudefläche pro Parzelle. Zudem gibt es eine Regelung zur Dachneigung und in bezeich-

neten Gebieten im Anhang des BZR werden Vorschriften bezüglich der Firstrichtung getä-

tigt. 

Kleinere Parzellen sollen ebenfalls mit einem Wohngebäude gut überbaubar sein. Deshalb 

gilt für Parzellen bis 500 m2 eine zulässige anrechenbare Gebäudefläche von 110 m2. Um 

missbräuchliche Nutzungsübertragungen zu verhindern, wird dies ausgeschlossen. 

 

Die überlagernde Zone «Gebiete mit Spezialvorschriften» ist eine neu geschaffene Zone, sie 

ist einer anderen Bauzone überlagert. Sie dient der Sicherung des bestehenden Bauvolu-

mens sowie eines durch einen Gestaltungsplan vorgesehenen Bauvolumens, welches nach 

Aufhebung der Gestaltungspläne aufrechterhalten wird. In der Zone Gebiete mit Spezialvor-

schriften gelten die Bestimmungen der Grundnutzung, jedoch wird anstelle einer Überbau-

ungsziffer die maximale anrechenbare Gebäudefläche durch einen im Zonenplan definierten 

Art. 4  

Qualitätssichernde Verfahren 

Art. 5  

Dorfkernzone A und B 

Art. 6  

Wohnzone A und B 

Art. 7 

Gebiete mit  

Spezialvorschriften 
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Baubereich definiert. Zudem wird anstelle einer Gesamthöhe eine Höhenbeschränkung in 

Form einer Höhenkote höchster Punkt des Gebäudes im Anhang des BZR definiert.  

Ausserhalb der Baubereiche sollen Kleinbauten möglich sein, so dass Garagen oder Gar-

tenhäuser realisiert werden können. 

Die in der Arbeitszone zulässige Nutzung nach Abs. 1 entspricht weitestgehend der Formu-

lierung gemäss Muster-BZR mit dem Zusatz, dass reine Lagernutzungen unzulässig sind. 

Der Abs. 2 regelt die Erstellung von neuen Wohnungen in Arbeitszonen. Abs. 3 legt die 

baupolizeilichen Masse fest. Festgelegt werden die max. Gesamthöhe, die max. Fassaden-

höhe, eine max. Überbauungsziffer sowie eine max. Dachneigung. Die Gebäudelänge wird 

im Einzelfall unter Berücksichtigung öffentlicher und privater Interessen vom Gemeinderat 

festgelegt (Abs. 4). Im Einzelfall kann der Gemeinderat aus betrieblich notwendigen Grün-

den eine Erhöhung der Fassadenhöhen und der Gesamthöhen bewilligen (Abs. 5). Die Ab-

sätze 6 und 7 regeln die Handhabung mit thermischen Solar- und Photovoltaikanlagen so-

wie die Begrünung der Dachflächen. 

 

Die Vorschriften der Zone für öffentliche Zwecke entsprechen sinngemäss denjenigen des 

kantonalen Musterreglements. Die Zweckbestimmungen zu den einzelnen Gebieten sind im 

Anhang abschliessend definiert. Aus redaktionellen Gründen werden die Zonenzwecke der 

einzelnen Zonen für öffentliche Zwecke im Anhang zum BZR aufgeführt. 

 

Die Kurzone dient Kur-, Erholungs-, und Freizeitzwecken sowie touristischen Zwecken. Neu 

wird pro Kurzone, soweit betrieblich bedingt, eine Wohnung mit ständigem Wohnsitz er-

laubt. Zudem legt der Gemeinderat im Einzelfall unter Berücksichtigung der öffentlichen und 

privaten Interessen die Ausnützung, Nutzung, Gestaltung, Geschosszahl und Gebäude-

lange fest. Ergänzend kommt hinzu, dass nur aufgrund eines qualitätssichernden Verfah-

rens gemäss Art. 4 gebaut werden darf. 

 

Die Bestimmungen zur Sonderbauzone Bochslig werden auf die neuen Begriffsdefinitionen 

gemäss Interkantonaler Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) an-

gepasst. Sie dient weiterhin ausschliesslich dem Bestand und der Erweiterung des beste-

henden Gewerbebetriebes. Zudem kann der Gemeinderat zur Qualitätssicherung ein Ver-

fahren gemäss Art. 4 BZR verlangen. 

 

Die Bestimmungen zur Sonderbauzone Matt werden auf die neuen Begriffsdefinitionen ge-

mäss Interkantonaler Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) ange-

passt. Sie dient weiterhin für Kur-, Kongress-, Kultur-, Schul- und Internatszwecke. Zudem 

kann der Gemeinderat bei baulichen Veränderungen und bei Anpassungen des Gestal-

tungsplanes zur Qualitätssicherung ein Verfahren gemäss Art. 4 BZR verlangen. 

 

Art. 8  

Arbeitszone 

Art. 9  

Zone für öffentliche Zwecke 

Art. 10  

Kurzone 

Art. 11  

Sonderbauzone Bochslig 

Art. 12  

Sonderbauzone Matt mit 

Gestaltungsplanpflicht 
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Die Grünzone A dient der Freihaltung von Waldrändern im Siedlungsgebiet. Sie ersetzt die 

heute überlagernde Grünzone B. In der Grünzone A sind keine Hochbauten gestattet (aus-

genommen Bestand und Ersatz bestehender Bauten im Unterabstand zum Wald). Die Nut-

zung als Garten, Park oder für landwirtschaftliche Zwecke ist gestattet. Anlagen und Ein-

richtungen, die diesen Nutzungsbestimmungen entsprechen, sind bewilligungsfähig. 

 

Die Grünzone B dient der Freihaltung im Siedlungsgebiet. Sie ersetzt die bisherige Grünzone 

A. Die möglichen Nutzungen wurden sinngemäss aus dem bisherigen BZR übernommen. 

 

Die Grünzone Gewässerraum ist ein neuer Zonentyp, welcher einer anderen Zone überla-

gert ist. Sie dient der Festlegung des Gewässerraums entlang der Fliessgewässer und der 

stehenden Gewässer (Abs. 1) innerhalb der Bauzone. Die Grünzone Gewässerraum ist an-

deren Zonen überlagert. Das heisst, die von der Grünzone Gewässerraum überlagerten 

Grundstücksflächen innerhalb der Bauzone gelten als anrechenbare Grundstücksfläche 

(Abs. 2). Die Nutzung richtet sich nach Artikel 41c GSchV (Abs. 3). 

 

Neu werden alle Strassenflächen der Verkehrszone zugeteilt (Abs. 1). Bei dieser handelt es 

sich um eine Bauzone. Es gilt die Art und das Mass der Nutzung entsprechend der Stras-

sengesetzgebung (Abs. 2). 

 

Der Artikel Zwischennutzung regelt eine zeitlich befristete bestimmte Zwischennutzung für 

leerstehende Gebäude. Die Zwischennutzungen können von den Zonenbestimmungen ab-

weichen, dürfen jedoch keine erhöhten Auswirkungen auf die Nachbarschaft haben. Zudem 

kann der Gemeinderat von den Zwischennutzern ein Konzept verlangen, dass die Auswir-

kungen aufzuzeigen hat.  

 

B Nichtbauzonen 

Der Artikel wurde vom Musterreglement BZR des Kantons Luzern übernommen. 

 

Das «Übrige Gebiet A» (§ 56 Abs. 1 lit. a PBG: «Land, das keiner Nutzung zugewiesen 

werden kann») umfasst die Verkehrsflächen ausserhalb der Bauzonen. 

 

Die Freihaltezone A dient der Freihaltung der Ski-Loipe im regionalen Erholungsraum Ei-

genthal. Bei diesem Artikel wurde lediglich die Benennung von Freihaltezone B auf Freihal-

tezone A verändert, da in der Ortsplanungsrevision die bisherige Freihaltezone A entfällt. 

 

Art. 13  

Grünzone A 

Art. 14 

Grünzone B 

Art. 15  

Grünzone Gewässerraum 

Art. 16  

Verkehrszone 

Art. 17  

Zwischennutzung 

Art. 18  

Landwirtschaftszone 

Art. 19 

Übriges Gebiet A 

Art. 20  

Freihaltezone A 
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Die Freihaltezone Gewässerraum dient zur Sicherung des Gewässerraumes ausserhalb der 

Bauzone gemäss Art. 41c der Gewässerschutzverordnung des Bundes. Sie ist ein neuer 

Zonentyp, welcher einer anderen Zone überlagert ist. 

 

Die Gefahrenzonen im Zonenplan beschränken sich auf die Bauzonen; sie umfassen Ge-

biete, welche nur mit sichernden Massnahmen überbaut werden dürfen. Die Bestimmungen 

der Gefahrenzonen gehen jenen der von ihnen überlagerten Zonen vor. Die Gefahrenzonen 

wurden unverändert aus dem bisherigen BZR übernommen. 

 

C Schutzzonen und Schutzobjekte 

Die Bestimmungen zur Naturschutzzone werden unverändert aus dem bisherigen BZR 

übernommen. 

 

Die Bestimmungen zur Landschaftsschutzzone I und II werden materiell unverändert aus 

dem bisherigen BZR übernommen. 

 

Die Bestimmungen zur Schutzzone Geomorphologie werden materiell unverändert aus dem 

bisherigen BZR übernommen. 

 

Die Bestimmungen zu den Naturobjekten wurden weitestgehend vom Musterreglement des 

Kantons Luzern übernommen. Mit der Ergänzung (Abs. 4), dass markante Einzelbäume 

geschützt sind und nur aus zwingenden Gründen (Krankheit, Alter, Gefährdung) unter Ge-

nehmigung vom Gemeinderat beseitigt werden dürfen. Es ist zudem ein Mindestabstand 

von 6.0 m bei Hoch- und Tiefbauten sowie Terrainveränderungen gegenüber Hecken, Feld-

gehölze, Uferbestockung, markanten Einzelbäumen, Baumreihen und Baumgruppen ein-

zuhalten. Verkehrsanlagen können bis zu einem Abstand von 3.0 m bewilligt werden (Abs. 

3). 

 

Die Bestimmungen zu den Kulturdenkmälern wird materiell unverändert aus dem bisherigen 

BZR übernommen und entspricht den Vorgaben des Musterreglements des Kantons Lu-

zern. 

 

Dieser Artikel wurde vom Musterreglement BZR des Kantons Luzern übernommen. Die ar-

chäologischen Fundstellen werden weiterhin orientierend im Zonenplan dargestellt. 

  

Art. 21  

Freihaltezone Gewässer-

raum 

Art. 22 - 26  

Gefahrenzonen  

Art. 27  

Naturschutzzone 

Art. 28 – 29 

Landschaftsschutzzone I 

und II 

Art. 30  

Schutzzone Geomorpholo-

gie 

Art. 31  

Naturobjekte 

Art. 32  

Kulturdenkmäler 

Art. 33  

Archäologische Fundstellen 
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D Sondernutzungsplanung 

Dieser Artikel regelt die Minimalfläche für einen Gestaltungsplan, bei dem von der Bau- und 

Zonenordnung oder vom Bebauungsplan abgewichen werden kann, sowie die im Zonen-

plan speziell bezeichneten Gebiete mit Gestaltungsplanpflicht. Die Minimalflächen wurden 

unverändert aus dem bisherigen BZR übernommen. 

 

 BAUVORSCHRIFTEN 

E Schutz des Orts- und Landschaftsbildes 

Für Terrainveränderungen wie Böschungen, Abgrabungen und Aufschüttungen ergibt sich 

die Baubewilligungspflicht abschliessend aus dem kantonalen Recht: Ausserhalb der 

Bauzone sind Terrainveränderungen generell bewilligungspflichtig. Lediglich Terrainverän-

derungen innerhalb der Bauzone, welche eine Höhe von 1.5 Metern ab massgebendem 

Terrain und eine Kubatur von 150 m3 nicht überschreiten, sind von der Bewilligungspflicht 

ausgenommen (§ 54 Abs. 2 Bst. i PBV). Der Artikel Terrainveränderungen, Stützmauern hält 

als Grundsatz fest, dass Terrainveränderungen und künstlich gestützte Böschungen auf ein 

Minimum zu beschränken sind (Abs. 1). Aus Gründen des Ortsbildschutzes reduziert sich 

bei Abgrabungen von mehr als 1.0 m die zulässige Fassadenhöhe am entsprechenden 

Punkt um das 1.0 m übersteigende Mass der Abgrabung. Von dieser Regelung ausgenom-

men sind Einstellhallen- Zufahrten bis zu einer Breite von max. 6.0 m und einer Höhe von 

max. 3.0 m sowie Hauszugänge bis zu einer Breite von max. 3.0 m. Absatz 4 regelt den 

Umgang mit Stützkonstruktionen, Einfriedungen und Mauern. Im Unterschied zum bisheri-

gen BZR dürfen neu Stützkonstruktionen, Einfriedungen und Mauern gemessen ab mass-

gebendem oder tiefergelegtem Terrain max. 2.0 m hoch sein.  

 

Viele Bestimmungen dieses Artikels im bisherigen BZR entfallen aufgrund der neuen Mess-

weisen (Gesamthöhe, ÜZ). Im Übrigen wird neu die vorgeschriebene Dachneigung in den 

verschiedenen Zonentypen geregelt. Im Artikel Dachgestaltung werden nur noch Dachauf-

bauten (Lukarnen) und Dacheinschnitte geregelt. Sie dürfen in ihrer gesamten Länge 40% 

der zugordneten Fassadenlänge nicht übersteigen. 

 

Die Bestimmungen zum Farbkonzept werden materiell unverändert aus dem bisherigen 

BZR übernommen. 

 

Dieser neu geschaffene Artikel spricht eine Empfehlung zur Fassadengestaltung sowie zur 

Konstruktion aus. Aus ökologischen Gründen wird empfohlen, bei der Fassadengestaltung 

regionales oder Schweizer Holz zu verwenden und Bauten in Holzkonstruktion (regionales 

oder Schweizer Holz) zu erstellen. Für das Erstellen einer Baute in Holzkonstruktion (regio-

nales oder Schweizer Holz) gewährt die Gemeinde einen ÜZ- Bonus von 5%. 

 

Art. 34  

Gestaltungsplanpflicht und 

Minimalfläche Gestaltungs-

plan 

Art. 35  

Terrainveränderungen, 

Stützmauern 

Art. 36  

Dachgestaltung 

Art. 37  

Farbkonzept 

Art. 38  

Ökologisches Bauen 
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Im bisherigen BZR fehlt eine allgemeine Vorschrift zur Bepflanzung. Dieser Artikel wurde 

weitestgehend vom Musterreglement BZR des Kantons Luzern übernommen. Er ermäch-

tigt die Gemeinde, bei der Baubewilligung Bepflanzungen mit einheimischen, standortge-

rechten Pflanzenarten zu verlangen. Zudem ist das Anlegen von Steingärten auf ein Mini-

mum zu reduzieren. 

 
  

Bilder: Beispiel Steingärten 

 

Dieser Artikel wurde weitestgehend vom Musterreglement BZR des Kantons Luzern über-

nommen. Er regelt die Übergänge vom Siedlungs- zum Nichtsiedlungsgebiet. Der Aussen-

raum ist besonders sorgfältig zu gestalten. Zudem sind nur einheimische, standortgerechte 

Pflanzen erlaubt. 

 

Die Bestimmungen zu dem Anbringen von Reklamen wird weitestgehend unverändert aus 

dem bisherigen BZR übernommen. Reklamen sind besonders sorgfältig in das Orts- und 

Landschaftsbild einzufügen. Neu wird dem Artikel der Absatz 3 hinzugefügt, welcher be-

sagt, dass in der Landwirtschaftszone keine Reklameanschlagstellen zulässig sind. 

 

Die Bestimmungen zu den Ablagerungen von unverschmutztem Aushub wurde unverändert 

aus dem bisherigen BZR übernommen. 

 

Die Bestimmung zu den Antennenanlagen wurde unverändert aus dem bisherigen BZR 

übernommen. 

 

F Gesundheit 

Dieser Artikel wurde vom Musterreglement BZR des Kantons Luzern übernommen. Er regelt 

die Baubewilligung in lärmbelasteten Gebieten. 

 

G Erschliessung 

Die Anzahl Abstellplätze berechnet sich nach wie vor auf Basis der Anzahl Wohneinheiten. 

Abstellflächen für alle anderen Nutzungen werden neu im Anhang des BZR festgelegt. Sie 

Art. 39  

Bepflanzung 

Art. 40  

Gestaltung des Siedlungs-

randes 

Art. 41  

Reklamen 

Art. 42  

Ablagerungen von unver-

schmutztem Aushub 

Art. 43  

Antennenanlagen 

Art. 44  

Baubewilligungen in lärmbe-

lasteten Gebieten 

Art. 45  

Abstellflächen für Fahrzeuge 
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berechnen sich anhand der Anzahl Beschäftigten und unterscheiden sich je nach Nutzungs-

art (Büros, Lagerräume, Läden etc.). Der Gemeinderat kann aufgrund von Lage, Topogra-

phie und der spezifischen Nutzung von der Anzahl Abstellplätze für Arbeitsplätze und 

Dienstleistungen abweichen. Diese Regelung gilt auch für die Anzahl Abstellplätze von Woh-

nungen in den Dorfkernzonen. 

 

Für Abstellplätze für Kehrichtgebinde und Container sind die Richtlinien des zuständigen 

Abfallverbandes zu berücksichtigen. In Zusammenarbeit mit dem zuständigen Abfallver-

band legt der Gemeinderat Standort, Grösse und Gestaltung der Abstellplätze fest (Abs. 1 

und 2). Zudem ist der Gemeinderat ermächtigt, die Anschaffung von Containern oder Un-

terflurcontainern bei grösseren geplanten oder bestehenden Überbauungen zu verlangen. 

 

Die Bestimmung zu Einstellräumen für Fahrräder und Kinderwagen wird materiell unverän-

dert aus dem bisherigen BZR übernommen. 

 

Neu werden die Mindestabstände zu oberirdischen Bauten und Anlagen unterteilt in Ab-

stände zu Kantonsstrassen, Gemeindestrassen 1. + 2. Klasse, Gemeindestrassen 3. 

Klasse, Güterstrassen, Privatstrassen und zu Wegen. Hier wird von Artikel § 84 Abs. 5 

Strassengesetz (StrG) Gebrauch gemacht und die Mindestabstände auf das Minimum re-

duziert. 

 

Die Bestimmungen zu der Strassenbeleuchtung werden materiell unverändert aus dem bis-

herigen BZR übernommen. 

 

Die Bestimmungen zu den Ersatzabgaben für Parkplätze werden materiell unverändert aus 

dem bisherigen BZR übernommen. 

 

H Energie 

Neu wird im BZR die Thematik Energie geregelt. Bauten und Anlagen sind so zu erstellen, 

dass sie mit möglichst geringem Aufwand an Energie wirtschaftlich genutzt werden können. 

Zudem soll bei Erneuerung von bestehenden Bauten und bei Neubauten geprüft werden, 

ob sie an ein Fernwärmenetz angeschlossen werden können. 

 

I Nachhaltigkeit 

Dieser neu geschaffene Artikel zielt auf eine nachhaltige Bebauung ab. 

 

Art. 46  

Abstellplätze für Kehrichtge-

binde und Container 

Art. 47  

Einstellräume für Fahrräder 

und Kinderwagen 

Art. 48  

Strassenabstände 

Art. 49  

Strassenbeleuchtung 

Art. 50  

Ersatzabgaben für Park-

plätze 

Art. 51 

Energie 

Art. 52  

Nachhaltigkeit 
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 GEBÜHREN, STRAF- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Der Artikel zu den Gebühren wird auf Grundlage des Muster-BZR überarbeitet. Künftig wer-

den die Gebühren für amtliche Kosten von Entscheiden und übrige Aufwendungen bei der 

Erfüllung planungs- und baurechtlicher Aufgaben grundsätzlich nach Aufwand in Rechnung 

gestellt (Mindestbetrag Fr. 100.-). Zudem hat die Gemeinde Anspruch auf Ersatz ihrer Aus-

lagen für den Beizug von Fachpersonen, die Durchführung von Expertisen und die Baukon-

trollen. Die massgebenden Stundenansätze legt der Gemeinderat im Gebührenreglement 

fest. Zusätzlich als Basis zu den Aufwendungen erhebt der Gemeinderat von den Gesuch-

stellern für die Prüfung und Beurteilung der Baugesuche eine Gebühr, die sich aufgrund der 

vorgesehenen Baukosten ergibt. Darüber hinaus sind die Gebühren und Auslagen vom Ver-

ursacher zu tragen. Ausserdem kann der Gemeinderat zur Sicherstellung von Gebühren 

und Ersatzabgaben Kostenvorschüsse verlangen. 

 

Dieser Artikel wurde vom Musterreglement BZR des Kantons Luzern übernommen. 

 

Neu ist eine Übergangsbestimmung vorhanden, die aufführt, welche Gestaltungspläne nicht 

nach den weiter geltenden älteren Bestimmungen gemäss Anhang PBG fertiggestellt wer-

den, sondern nach den Bestimmungen des totalrevidierten PBG. 

 

Gestaltungspläne, die über das Ortsplanungsverfahren aufgehoben werden, sind hier auf-

geführt. 

 

Das Bau- und Zonenreglement tritt mit der Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft. 

 

 ANHÄNGE 

Das BZR enthält neu folgende Anhänge (vgl. dazu die obenstehenden Erläuterungen zu den 

jeweiligen BZR-Artikeln): 

- Anhang 1: Zonen für öffentliche Zwecke 

- Anhang 2: Gebiete mit Firstrichtungsvorschriften 

- Anhang 3: Erläuternde Skizzen 

- Anhang 4: Gebiete mit Spezialvorschriften: Höhenkote höchster Punkt des Gebäudes 

- Anhang 5: Abstellplätze für Fahrzeuge 

  

Art. 53  

Gebühren 

Art. 54  

Strafbestimmungen 

Art. 55  

Übergangsbestimmung für 

altrechtliche Sondernut-

zungspläne 

Art. 56  

Aufhebung von Gestaltungs-

plänen 

Art. 57  

Inkrafttreten 
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8. UMGANG MIT BESTEHENDEN 
GESTALTUNGSPLÄNEN 

Die bestehenden Gestaltungspläne basieren auf dem alten PBG und enthalten in der Regel 

Bestimmungen zur Ausnützungsziffer bzw. zu den anrechenbaren Geschossflächen und 

Geschossen. Mit der Abschaffung der Ausnützungsziffer gemäss revidierten PBG haben 

sich die Verhältnisse erheblich geändert. Gemäss § 22 Abs. 1 PBG ist dies ein Grund, wel-

cher eine Überprüfung und Anpassung oder Aufhebung dieser altrechtlichen Gestaltungs-

pläne erfordert. 

Daher wurden alle bestehenden Gestaltungspläne im Rahmen der Ortsplanungsrevision 

überprüft. Für alle bestehenden Gestaltungspläne ergeben sich folgende Handlungsmög-

lichkeiten: 

- Erhaltung des Gestaltungsplanes, Fertigstellung nach den Bestimmungen des totalrevi-

dierten PBG. 

- Ersatzlose Aufhebung: es gilt die Regelbauweise gemäss Bau- und Zonenordnung. 

- Aufhebung und direkte Überführung in eine Zone, welche definierte Baubereiche und Hö-

henkoten vorschreibt. 

 

8.1 ÜBERPRÜFUNG DER GESTALTUNGSPLÄNE 

Die Überprüfung der Gestaltungspläne hat ergeben, dass alle in der Gemeinde Schwarzen-

berg vorhandenen Gestaltungspläne grossmehrheitlich vollständig realisiert sind. Insgesamt 

besitzt die Gemeinde 12 Gestaltungspläne. Mit der Ortsplanungsrevision werden 11 Ge-

staltungspläne aufgehoben. 

- Ausschliesslich der Gestaltungsplan Bildungszentrum Matt vom 21.12.2017 wird erhal-

ten, da bei diesem Gestaltungsplan erst vor kurzem (21.02.2019) eine Teiländerung statt-

gefunden hat und das Gebiet weiterhin einer Gestaltungsplanpflicht unterliegt. 

 

Folgende Gestaltungspläne sollen mit der Ortsplanungsrevision gestützt auf § 22 Abs. 3 

PBG ersatzlos aufgehoben werden. Es gilt die Regelbauweise gemäss Bau- und Zonen-

ordnung: 

- Gestaltungsplan Ennenmatt MHF vom 06.04.2006 

- Gestaltungsplan Ennenmatt vom 18.09.2000 

- Gestaltungsplan Ennenmatt 3 vom 02.07.2009 
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- Gestaltungsplan Ennenmatt Grundstück 1148 vom 21.06.2017 

- Gestaltungsplan Waldruh vom 18.07.2013 

- Gestaltungsplan Dorfrain vom 21.02.2008 

- Gestaltungsplan Heiterbühl vom 08.06.2004 

- Gestaltungsplan Panoramastrasse vom 30.08.2006 

- Gestaltungsplan Ennenmatt vom 22.04.1993 

 

Nachfolgende Gestaltungspläne sollen mit der Ortsplanungsrevision gestützt auf § 22 Abs. 

3 PBG aufgehoben werden. Dabei werden einzelne Parzellen / Gebiete mit der neu ge-

schaffenen Zone « Gebiete mit Spezialvorschriften» überlagert, um ihre gewünschte Qualität 

und Entwicklung zu sichern. In der Zone Gebiete mit Spezialvorschriften gelten die Bestim-

mungen der Grundnutzung. Jedoch wird anstelle der Überbauungsziffer gemäss Grundnut-

zung ein auf die aufgehobenen Gestaltungspläne massgeschneiderter Baubereich definiert. 

Zudem wird anstelle der Gesamthöhe gemäss Grundnutzung eine Höhenbeschränkung 

«Höhenkote höchster Punkt des Gebäudes» im Anhang des BZR für jeden Baubereich de-

finiert. 

 

- Gestaltungsplan Ennenmatt 2 vom 09.08.2007 

 

 

Bilder: links: Ausschnitt Gestaltungsplan; rechts: Ausschnitt Anhang revidiertes BZR 
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- Gestaltungsplan Försterhaus Heiterbühl vom 19.07.2018 

  

Bilder: links: Ausschnitt Gestaltungsplan; rechts: Ausschnitt Anhang revidiertes BZR 
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9. BAUZONENKAPAZITÄT UND 
BEDARFSNACHWEIS (LUBAT) 

Für die Abschätzung der theoretischen Einwohnerkapazität stellt die Dienstelle Raum und 

Wirtschaft (rawi) eine Excel-Anwendung zur Verfügung; das sogenannte LUBAT «Luzerner-

Bauzonen-Analyse-Tool». Die als Grundlage dienende Karte (unüberbaute Bauzonen der 

Gemeinde Schwarzenberg) wurde von der Dienststelle rawi überarbeitet und zugestellt. 

Dementsprechend wurde das LUBAT ausgefüllt und die Abschätzung der Einwohnerkapa-

zität ermittelt. Gemäss kantonaler Vorprüfung wird die Gemeinde Schwarzenberg nach der 

Umsetzung der Rückzonungen im Umfang der vorliegenden Revision aus kantonaler Sicht 

nicht mehr als Rückzonungsgemeinde im Sinne der KA S1 9 KRP qualifiziert. (siehe Kanto-

naler Vorprüfungsbericht vom 25. Mai 2021 und Gemeinde Schwarzenberg; Erläuterungen 

der Einwohnerkapazitätsberechnung des Zonenplans und der Anwendung des kantonalen-

Richtplans auf Grundlage des Luzerner-Bauzonen-Analyse-Tools (LUBAT) vom 7. Mai 

2021) 

 

10. WEITERE PLANUNGSINSTRUMENTE 

10.1 FUSSWEGRICHTPLAN 

Der kommunale «Erschliessungsrichtplan: Teil öffentliche Fusswege» (gemäss § 1 WegG), 

zeigt und sichert für die Gemeinde Schwarzenberg die bestehenden und geplanten Fuss-

verbindungen. Er besteht aus zwei Teilplänen: Teilplan Dorf + Lifelen und Teilplan Eigenthal. 

Am 14. Dezember 2011 wurden diese Erschliessungsrichtpläne vom Gemeinderat be-

schlossen. In Folge der Ortsplanungsrevision wurden diese Erschliessungsrichtpläne auf 

ihre Übereinstimmung geprüft. Die Überprüfung ergab keine Änderungen für die Erschlies-

sungsrichtpläne Teil öffentliche Fusswege Teilplan Dorf + Lifelen und Teilplan Eigenthal. 
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11. RAUMPLANERISCHE WÜRDIGUNG  

Die vorliegende Ortsplanung ermöglicht eine ausgewogene und qualitätsvolle Weiterent-

wicklung von Schwarzenberg.  

Die Planungsinstrumente sind auf die Gemeinde Schwarzenberg ausgerichtet und stimmen 
sowohl mit den Vorstellungen des Kantonalen Richtplans als auch mit dem Siedlungsleitbild 
von Schwarzenberg weitgehend überein. 

Eine sorgfältige Ortsanalyse hat abweichende Resultate – im Vergleich zu den kantonalen 
Vorgaben – bei den Rückzonungsflächen ergeben. Die Gemeinde erhofft sich, mit diesem 
raumplanerisch ausgewogenen Lösungsvorschlag mit dem Kanton einen Konsens zu fin-
den. 

Sämtliche Planungsmassnahmen sind zweckmässig und verbessern die Lebens- und Sied-
lungsqualität von Schwarzenberg. 

Der Gemeinderat Schwarzenberg ersucht daher das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepar-
tement des Kantons Luzern der Revision der Ortsplanung zuzustimmen.  
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ANHANG  
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B. KANTONALE VORPRÜFUNG 

12. BEREINIGUNG INFOLGE KANTONALER 
VORPRÜFUNG 

12.1 EINLEITUNG 

Mit einem Schreiben am 28. September 2020 wurde die Gesamtrevision der Ortsplanung 
der Gemeinde Schwarzenberg beim Kanton eingereicht zur Vorprüfung. Aufgrund des kan-
tonalen Vorprüfungsberichtes vom 25. Mai 2021 wurden nachfolgende Änderungen vorge-
nommen. 

12.2 KANTONALER VORPRÜFUNGSBERICHT 

B2.2 Regionale Grundlagen 

In den Unterlagen zur Gesamtrevision sind keine regionalen Grundlagen erwähnt. Diese sind 

zu ergänzen. Zu nennen ist der regionale Teilrichtplan Siedlungslenkung 2030 (vom Regie-

rungsrat genehmigt am 23. Januar 2015), der auch Vorgaben für die räumliche Entwicklung 

der Gemeinde Schwarzenberg macht. Inhaltlich sind die vorliegenden Unterlagen der Orts-

planung auf den Teilrichtplan abgestimmt. Der regionale Entwicklungsträger LuzernPlus hat 

keine Einwände gegen die vorliegende Gesamtrevision der Ortsplanung. 

Erläuterungen Planer: 

Kann gutgeheissen werden. Die regionalen Grundlagen werden wie folgt aufgeführt: 

- regionale Teilrichtplan Siedlungslenkung 2030 (vom Regierungsrat genehmigt am 23. 

Januar 2015) 
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Der regionale Entwicklungsträger LuzernPlus legt die regionalen Siedlungsbegrenzungsli-

nien im Luzerner Verbandsgebiet von LuzernPlus behördenverbindlich fest. Somit wird die 

langfristige Siedlungsausdehnung gelenkt und bestehende Bauzonen möglichst optimal ge-

nutzt.  

Die vorliegende Ortsplanungsrevision stimmt mit den Vorgaben für die räumliche Entwick-

lung gemäss «regionale Teilrichtplan Siedlungslenkung 2030» überein. 

 

 

 

Bilder Ausschnitt Regionaler Teilrichtplan Siedlungslenkung 2030, Webkarte 

Regionaler Teilrichtplan Siedlungslenkung 2030 
Ausdruck www.geoportal.lu.ch
22.11.2021
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Pixelkarten PK 25, 50 und 100: © swisstopo (DV033409).
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B2.6 Abstimmung von Siedlung und Verkehr 

Gemäss KA R7 2 des KRP ist die Siedlungsentwicklung im Rahmen der Revision der Nut-

zungsplanung auf die vorhandenen und künftig absehbaren Verkehrsinfrastrukturen abzu-

stimmen. Grundsätzlich ist bei der vorliegenden Gesamtrevision die Siedlungsentwicklung 

darauf abgestimmt. Die Abstimmung der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung ist im Pla-

nungsbericht noch zu ergänzen. Wir verweisen diesbezüglich auf die Stellungnahme des 

VVL. 

Erläuterungen Planer: 

Der Planungsbericht wird wie folgt ergänzt: 

Abstimmung Siedlungs- und Verkehrsentwicklung 

Auf dem Gemeindegebiet Schwarzenberg befinden sich 11 Bushaltestellen. Mit den öffent-

lichen Verkehrsmitteln erreicht man innerhalb von rund 15 Minuten den Bahnhof Malters. 

Den Bahnhof Luzern erreicht man innerhalb von 35 Minuten. Ab Luzern, Bahnhof führt die 

Eigenthal (Pilatus)-Linie mit der Nummer 71 ins Eigenthal. Als alternative Anreise bietet sich 

die Verbindung über Malters an: ab Luzern mit Zug oder S-Bahn bis Malters Bahnhof, weiter 

mit Postauto, Linie 211 bis Eigenthal. 

In den letzten Jahren wurde das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln Richtung Schwar-

zenberg und ins Eigenthal stetig ausgebaut. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020 er-

folgte ein Ausbau mit zusätzlichen Frühkursen am Wochenende. Mit dem Ausbau des öV 

ist nicht nur die Bevölkerung besser erschlossen, sondern es sollen auch Anreize gesetzt 

werden, dass der Ausflugsverkehr ins Eigenthal verträglich erfolgt.  

 

 

 

 

Bild Ausschnitt Geoportal Luzern, öffentlicher Verkehr (Stand 07.07.2021) 

Öffentlicher Verkehr
Ausdruck www.geoportal.lu.ch
07.7.2021
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B2.6/ B7 Abstimmung von Siedlung und Verkehr 

Um die weitere Belastung des Strassennetzes zu minimieren, ist es unabdingbar, möglichst 

viele Fahrten zu vermeiden oder mit dem Bereitstellen einer guten Netzinfrastruktur zumin-

dest auf den öffentlichen Verkehr (öV) und den Fuss--/Veloverkehr zu verlagern. Als flankie-

rende Massnahme ist ein restriktiveres Parkplatzangebot vor allem bei künftigen Bauprojek-

ten essenziell, beispielsweise bei Arealen mit guter öV-Erschliessung. Bei den angestrebten 

Um und Aufzonungen an zentralen Lagen kann dies vorgeschrieben werden. Aus unserer 

Sicht ist die Mindestanzahl an Pflichtabstellplätzen in Art. 45 BZR zu hoch, weil sie den VSS- 

Normen widerspricht. Wir beantragen deshalb, Vorgaben zur Reduktion von Pflichtabstell-

plätzen in die Ortsplanung einfliessen zu lassen. Ausserdem beantragen wir, die Höhe der 

Ersatzabgabe für fehlende Abstellplätze von Fr. 4'000.- zu überprüfen und zu reduzieren, 

weil sie aus unserer Sicht falsche Anreize zum Bau von überzähligen Abstellplätzen setzt. 

Wir verweisen diesbezüglich auf unsere Ausführungen in Kapitel B.7 zu Art. 45 BZR (Ab-

stellplätze). 

Art. 45 Abstellflächen für Fahrzeuge  

Wir beantragen, konsequent die VSS-Norm SN 640 281 anzuwenden. Davon ausgehend 

sind Artikel 45 und Anhang 5 BZR umzuformulieren. Dabei ist als Normbedarf pro Wohnung 

maximal ein Dauerparkplatz und zusätzlich maximal 10 % für Besucher vorzusehen. Der 

Normbedarf ist zudem aufgrund der öV-Erschliessungsqualität des Standorts gemäss der 

erwähnten VSS-Norm zu reduzieren. Darüber hinaus empfehlen wir zu prüfen, ob der Artikel 

mit dem Thema Elektromobilität (z.B. hinsichtlich Ladeinfrastruktur) ergänzt werden soll. 

Erläuterungen Planer: 

Art.45 und Anhang 5 BZR: 
Für die Gemeinde Schwarzenberg wird es als nicht sinnvoll erachtet, die Anzahl Abstell-
plätze gemäss VSS- Norm zu definieren. Die Gemeinde ist mit ihrer Lage und ihrer Anbin-
dung an den öffentlichen Verkehr auf die angegebene Anzahl Parkplätze angewiesen, um 
ein Fremdparkieren in den Quartieren zu verhindern. Daher wird der Art. 45 sowie Anhang 
5 BZR nicht verändert. 

Ersatzabgabe für fehlende Abstellplätze: 
Die Ersatzabgabe für fehlende Abstellplätze von 4'000 Fr. wurde aufgrund der wenigen 
öffentlichen Parkfelder in der Gemeinde mit diesem Betrag angesetzt. Es soll kein Fremd-
parkieren in den Quartieren erzeugt werden und die öffentlichen Parkfelder in der Gemeinde 
sollen für Besucher/ Touristen freigehalten werden.  

 

B3.1 Allgemeines 

Der Plan «Zonenplan Ausschnitt Siedlung» wurde als Ausschnitt aus dem Plan «Gesamtzo-

nenplan» (gesamtes Gemeindegebiet) zur Vorprüfung eingereicht. Solange der Papierplan 

der rechtsverbindliche Plan ist, müssen sich die Inhalte der beiden Zonenpläne klar vonei-

nander trennen lassen. Wir beantragen daher, mit einer geeigneten Darstellung zu kenn-

zeichnen, welche Elemente auf dem Plan «Zonenplan Ausschnitt Siedlung» und welche auf 
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dem Plan «Gesamtzonenplan» verbindlich festgelegt sind. Nachfolgend differenzieren wir in 

unseren Ausführungen nicht nach den beiden Plänen. Darüber hinaus weisen wir darauf 

hin, dass es sich bei der vorliegenden Revision um eine gesamthafte Prüfung aller Planin-

halte handelt. In der Legende wird richtigerweise zwischen verbindlichen und orientierenden 

Planinhalten unterschieden. Der Plankopf beider Pläne ist entsprechend anzupassen. 

Erläuterungen Planer: 

Wird gut geheissen. Neu wird der «Gesamtzonenplan» als «Zonenplan Landschaft» bezeich-

net inkl. einem Verweis auf den «Zonenplan Siedlung». 

 

B3.2 Massstab Zonenplan Siedlung 

Der Zonenplan Siedlung, welcher im Massstab 1:5’000 vorliegt, ist innerhalb der Bauzonen 

aufgrund der hohen Regelungsdichte kaum lesbar. Wir empfehlen Ihnen daher, den Zonen-

plan Siedlung in einem kleineren Massstab (z.B. 1:2’000) darzustellen und beispielsweise 

nach Siedlungsgebieten aufzuteilen. 

Erläuterungen Planer: 

Die Gemeinde erachtet den Massstab 1:5'000 als genügend lesbar. Dies auch aufgrund 

der stetigen Wandel hin zur Digitalisierung. Daher wir darauf verzichtet den Zonenplan Sied-

lung in einem kleineren Massstab darzustellen. 

 

B3.5a Umzonungen im Ortskern Schwarzenberg 

Die Umzonungen werden im Planungsbericht aber nicht ausreichend erläutert. Mit den Um-

zonungen der Parzellen Nrn. 57, 60, 72, 422 und 764 wird die Zone für öffentliche Zwecke 

verkleinert. Aus den Unterlagen geht nicht hervor, ob die verbleibenden Flächen in der Zone 

für öffentliche Zwecke für die heutigen und voraussehbaren öffentlichen Aufgaben ausrei-

chen. Es muss deshalb ein Bedarfsnachweis für die nächsten 10 bis 15 Jahre erbracht und 

im Planungsbericht ergänzt werden. 

Erläuterungen Planer: 

Trotz der Umzonung der Parzellen Nr. 57, 60, 422 und 764 von der Zone für öffentliche 

Zwecke in die Dorfkernzone A respektive Dorfkernzone B, besitzt die Gemeinde Schwar-

zenberg noch über genügend Fläche in der Zone für öffentliche Zwecke für die nächsten 10 

bis 15 Jahre.  

Des Weiteren wurde bereits ein Kredit für die Erneuerung des Schulhauses gesprochen. 

Für die nächsten Jahren werden keine weiteren Flächen für Schulbauten benötigt. 

Zudem verbleibt die Parzelle Nr. 72 in der Zone für öffentliche Bauten (wie im rechtsgültigen 

Zonenplan) um weiterhin die öffentlichen Parkplätze der Gemeinde Schwarzenberg zu si-

chern.  
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B3.5a Umzonungen im Ortskern Schwarzenberg 

Wir stellen zudem fest, dass beispielsweise die Umzonungen der Parzellen Nrn. 1288, 1289, 

1290, 1291, 1423 und 1424 (Teil) von der 3-geschossigen Wohnzone in die Wohnzone B 

im Planungsbericht nicht abgehandelt werden, ebenso wenig die Umzonung diverser Par-

zellen innerhalb der Dorfkernzonen. Dies ist im Planungsbericht zu ergänzen- sämtliche Än-

derungen sind darin aufzuführen. 

Erläuterungen Planer: 

Das Kapitell 5.2 Umzonungen im Planungsbericht wird mit folgenden Inhalten ergänzt: 

Die Grundstücke Nr. 1288, 1289, 1290, 1291, 1423 und 1424 (Teil) werden von der drei-

geschossigen Wohnzone W3 in die Wohnzone B umgezont. Die Umzonung in die Wohn-

zone B ist lediglich eine formelle Anpassung (neue Zonenbezeichnung). 

  

Bilder links: Ausschnitt bestehender Zonenplan; rechts: Ausschnitt revidierter Zonenplan, inkl. einge-
zeichneter Flächen welche umgezont werden (rot) 

 

 

Die Grundstücke oder Teil der Grundstücke Nr. 1233, 952, 1320, 951, 1343, 1342, 1341, 

1339, 1338, 1337, 1349, 1350, 1351, 1352, 68, 67, 66, 31, 15, 65, 63 und 1148 werden 

von der heutigen 3- respektive von der 4-geschossige Dorfkernzonen in die Dorfkernzone 

A oder B umgezont. Die bisherigen Dorfkernzonen werden neu definiert. Die Dorfkernzone 

A definiert den engeren Dorfkern und die Dorfkernzone B den äusseren Dorfkern. Ausser-

dem wird durch die Abstufung ein bestmöglicher Übergang von der Dorfkernzone A in die 

Dorfkernzone B bis in die Wohnzone B geschaffen. 

Parzellen Nr. 1288, 1289, 

1290, 1291, 1423 und 1424  

Parzellen Nr. 1233, 952, 

1320, 951, 1343, 1342, 

1341, 1339, 1338, 1337, 

1349, 1350, 1351, 1352, 

68, 67, 66, 31, 15, 65, 63 

und 1148 
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Bilder links: Ausschnitt bestehender Zonenplan; rechts: Ausschnitt revidierter Zonenplan, inkl. einge-
zeichneter Flächen welche umgezont werden (rot) 

 

 

B3.5b Umzonung Arbeitszone Lifelen 

Die Parzellen Nrn. 1009 und 1237 (Teil), die als Wohn- und Stallnutzung sowie als Reitplatz 

dienen, sollen von der Wohnzone in die Arbeitszone umgezont werden. In den Unterlagen 

ist die Zonenkonformität der Nutzungen in der geplanten Arbeitszone zu prüfen. Falls diese 

Nutzungen in der Arbeitszone nicht zonenkonform sind, empfehlen wir, eine Umzonung in 

eine passende Zone vorzunehmen. Beispielsweise ist die Schaffung einer Sonderbauzone 

Pferdesport für ein konkretes Projekt zulässig, wenn diese den Zielen und Grundsätzen von 

Art. 1 und 3 RPG entspricht und eine umfassende, sachgerechte Interessenabwägung 

stattgefunden hat. 

Erläuterungen Planer: 

Im Bau- und Zonenreglement wird die Arbeitszone wie folgt ergänzt: 

Art. 8 Arbeitszone (Ar) 

1 In der Arbeitszone sind Bauten, Anlagen und Nutzungen für Dienstleistungs-, Gewerbe- 

und Industriebetriebe sowie Reitanlagen zulässig. Nicht zulässig sind reine Lagernutzungen. 
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B3.5c Umzonung Kurzone Würzen 

Wir begrüssen die Verkleinerung der Kurzone und die auf das laufende Baugesuch abge-

stimmte Umzonung in die Grünzone B. Die Parzelle Nr. 1430 (Teil) wurde offenbar von der 

Stammparzelle Nr. 1314 abparzelliert, was im Planungsbericht zu ergänzen ist. 

Erläuterungen Planer: 

Die Abparzellierung erfolgte unabhängig zur Ortsplanungsrevision. Die Gemeinde erachtet 

es als wichtig, die Kurzone auf das Notwendigste zu reduzieren. Da für diese Parzelle bereits 

ein Baugesuch existiert, wird die Zonengrenze auf das laufende Baugesuch abgestimmt. 

Die Grünzone soll als Garten (u.a. als Spielfläche) genutzt werden können. 

 

B4.4a Gebiet Schwanden, Parzelle 1263 (Teil) 

Die Rückzonung der Parzelle Nr. 1263 (Teil) westlich der äusseren Schwandenstrasse in die 

Landwirtschaftszone beurteilen wir in Übereinstimmung mit der Gemeinde als raumplane-

risch zweck- und verhältnismässig. Darüber hinaus ist die Rückzonung des Bereichs der 

Parzelle Nr. 1263 östlich der äusseren Schwandenstrasse ebenfalls raumplanerisch zweck- 

und verhältnismässig: Der Gestaltungsplan stammt aus dem Jahr 1994 und wurde seitdem 

nicht realisiert. Der Gesetzesauftrag zur Eindämmung der Zersiedelung ist klarerweise höher 

zu gewichten als die dadurch entstehende isolierte Kleinbauzone auf den Parzellen Nrn. 

1299 und 1300, da die entstehende Nichtbauzone nicht als Baulücke wahrgenommen wird. 

Der Zonenplan ist entsprechend anzupassen. In der vorliegenden Form ist er aus heutiger 

Sicht nicht genehmigungsfähig. 

Beim Bereich der Parzelle Nr. 1263 (Teil) entlang der inneren Schwandenstrasse (zwischen 

den bestehenden Wohngebäuden auf den Parzelle Nrn. 1323 und 1263) handelt es sich in 

Bezug auf eine Rückzonung raumplanerisch hingegen um einen Grenzfall, begründet durch 

eine zweckmässige Zonenabgrenzung und eine Baulücke an relativ zentrumsnaher Lage 

zum Ortskern Schwarzenberg. Wir stimmen dem Belassen dieses Parzellenteils (eine Bau-

tiefe an der inneren Schwandenstrasse mit maximal 1’200 m2) in der Bauzone zu, mit einer 

Frist zur Überbauung bis Ende 2025. Sofern die Überbauung der Parzelle Nr. 1263 (Teil) in 

dieser Frist nicht realisiert werden sollte, ist auch dieser Parzellenteil rückzuzonen, falls dann-

zumal der raumplanerische Zweck und Verhältnismässigkeit der Rückzonung bejaht wird. 

Wir empfehlen Ihnen, die betroffene Grundeigentümerschaft zeitnah darüber in Kenntnis zu 

setzen. 

Erläuterungen Planer: 

Das Kapitell 6.4.2 Rückzonungsflächen im Planungsbericht wird mit folgenden Inhalten er-

gänzt: 

Die Teilfläche der Parzelle Nr. 1263 die in der heutigen 1-geschossigen Wohnzone (930 m2) 

sowie ein Teil der Fläche in der heutigen 2-geschossigen Wohnzone östlich der Schwan-

denstrasse liegt wird gemäss kantonalem Vorprüfungsbericht rückgezont. Die Restfläche, 

Parzelle Nr. 1263 
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welche in der Wohnzone verbleibt, muss innert fünf Jahren nach Genehmigung der Orts-

planung bebaut werden, ansonsten wird diese Teilfläche rückgezont. 

 

 

Bilder: links: Ausschnitt Zonenplan (Stand Vorprüfung); rechts: Ausschnitt revidierter Zonenplan, inkl. blau 
eingezeichneter Fläche, welche rückgezont wird 

 

B4.5a Gebiet Sunnerain, Parzelle Nr. 1079 (Teil) 

Die Rückzonung der Parzelle Nr. 1079 (Teil) im Umfang von insgesamt 1’400 m2 in die 

Landwirtschaftszone beurteilen wir als raumplanerisch zweckmässig und auch als verhält-

nismässig. Ein Verbleib in der Bauzone ist nicht zu begründen. Der Zonenplan ist entspre-

chend anzupassen. In der vorliegenden Form ist er aus heutiger Sicht nicht genehmigungs-

fähig. 

Erläuterungen Planer: 

Das Kapitell 6.4.2 Rückzonungsflächen im Planungsbericht wird mit folgenden Inhalten er-

gänzt: 

Die Teilfläche der Parzelle Nr. 1079 die in der heutigen Wohnzone (1’400 m2) liegt wird 

gemäss kantonalem Vorprüfungsbericht rückgezont. 

  

Bilder: links: Ausschnitt Zonenplan (Stand Vorprüfung); rechts: Ausschnitt revidierter Zonenplan, inkl. blau 
eingezeichneter Fläche, welche rückgezont wird 

 

  

Parzelle Nr. 1079 
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B4.5f Gebiet Räschehus, Parz. Nr. 1184, 1190 und 1193 (Teil) 

Der Gemeinderat beurteilt die Rückzonung dieser Parzellenteile als raumplanerisch nicht 

zweckmässig. Die Parzelle Nr. 1193 liege am Rand des weitgehend überbauten Siedlungs-

gebiets und sei erschlossen. Bei den Parzellen Nrn. 1184 und 1190 (Teile) würde sich durch 

die Rückzonung eine nicht sinnvolle Bauzonenbegrenzung ergeben. Zur Baufreihaltung wird 

bei der Parzelle Nr. 1190 im Zonenplan ein Grünelement (Hecke) festgelegt. Wir haben keine 

Bemerkungen zur planerischen Umsetzung. 

Bei der Parzelle Nr. 1193 beantragen wir als Auflage, dass der Bauzonenabschluss zum 

Gewässer beispielsweise mit einem Grünelement (Hecke) oder mittels Grünzone zu begren-

zen ist und zur ortsbaulichen Verträglichkeit sicherzustellen ist, dass maximal nur ein weite-

res Gebäude erstellt werden kann. 

Erläuterungen Planer: 

Das Kapitell 6.4.2 Rückzonungsflächen im Planungsbericht wird mit folgenden Inhalten er-

gänzt: 

Mit dem Ausscheiden des Gewässerraums wird bereits ein Bauzonenabschluss generiert. 

Auf der Parzelle ist entlang des Gewässers eine «Grünzone Gewässerraum» überlagert. 

  

Bilder: links: Ausschnitt Zonenplan (Stand Vorprüfung); rechts: Ausschnitt Revidierter Zonenplan inkl. Ge-
wässerraumfestlegung  

 

B4.6e Gebiet Lindeli, Parz. Nr. 1028, 1029 und 1061 (Teile) 

Gemäss Planungsbericht erfolgt die Umsetzung der Rückzonung dieser Parzellen (jeweils 

Teile) mit der Zuweisung eines 4 m breiten Streifens in die Grünzone B im Umfang von 451 

m2 parallel zur Bannwaldstrasse. 

Wir sind mit der planerischen Umsetzung einverstanden. Diese entspricht der Stellung-

nahme des BUWD vom 5. Dezember 2019, wonach eine Konkretisierung der rot schraffier-

ten Flächen durch die Gemeinde erfolgen soll. Wir empfehlen aber, analog den Bauparzellen 

entlang des Waldrandes, die Festlegung eines breiteren Grünzonenstreifens zu prüfen. 

Erläuterungen Planer: 

Die Gemeinde erachtet eine Breite von 4 m Grünzone B als richtig. Dies ergibt eine klare 

und logische Abgrenzung der Zonen. 

Parzelle Nr. 1193 
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B4.7a Siedlungsgebiete Lifelen und Hochwäldli 

Die Dienststelle lawa beantragt, aufgrund der geltenden Waldabstände für die Grünzone 

entlang des Waldes eine Mindestbreite von 10 m vorzusehen. Wir unterstützen diesen An-

trag, welcher der Waldabstandregelung von §136 PBG entspricht. Die Umsetzung liegt je-

doch im Ermessen des Gemeinderats, da §136 PBG unabhängig von der festgelegten 

Grünzone gilt. 

Erläuterungen Planer: 

Der im PBG definierte Waldabstand §136 behält weiterhin seine Gültigkeit und muss be-

achtet werden. Daher wird darauf verzichtet, die Grünzone entlang des Waldes zu verbrei-

tern. 

 

B4.7b Siedlungsgebiet Eigenthal 

Auf allen im Eigenthal an den Wald grenzenden, gemäss Stellungnahme des BUWD vom 5. 

Dezember 2019 «rot schraffierten» Flächen, ist die weitere Bebaubarkeit zu verhindern. Die 

Umsetzung mit der Zuweisung eines 7.5 m Streifens in die Grünzone A ist im Eigenthal nicht 

ausreichend. Im Besonderen ist beispielsweise auf den unbebauten Teilen der Parzellen 

Nrn. 277, 669 und 1167 die Baufreihaltung sicherzustellen. Es sind deshalb weitere Umset-

zungsmassnahmen in der Bauzone entlang des Waldes planungsrechtlich zu sichern. 

Auch bei Parzellen am Waldrand, die aufgrund der teilweisen Überbauung in der Stellung-

nahme des BUWD vom 5. Dezember 2019 nicht als Rückzonungsflächen bezeichnet wor-

den sind, müssen im Sinne der Gleichbehandlung Massnahmen zur künftigen Baufreihal-

tung getroffen werden. Dies betrifft beispielsweise die Parzellen Nrn. 281 oder 743. 

Erläuterungen Planer: 

Im Sinne der Gleichbehandlung wird konsequent die 7.5 m Grünzone A entlang des Wald-

randes in der Gemeinde Schwarzenberg ausgeschieden. 

 

B5/ B7.2 Naturgefahren 

Im Zonenplan wird auf einen verbindlichen Gefahrenzonenplan hingewiesen. Dieser Gefah-

renzonenplan ist in den eingereichten Unterlagen aber nicht vorhanden. Die verschiedenen 

Möglichkeiten für die Umsetzung der Gefahrenkarten in der Nutzungsplanung werden in der 

Wegleitung Naturgefahren im Kanton Luzern (2009) beschrieben. Die Umsetzung ist in den 

Planungsunterlagen zu ergänzen. 

Erläuterungen Planer: 

Der verbindliche Gefahrenzonenplan wird ergänzt. 
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B6.1 Natur und Landschaft 

Bezüglich der Umsetzung des Inventars regionaler Naturobjekte und der Naturschutzzonen 

verweisen wir auf die Anträge der Dienststelle lawa. 

Anträge Dienstelle lawa: 

- Das INR-Objekt F 1066.130 (GB Parz. 269) ist gemäss bestehendem Naturschutzver-

trag NS5356/E (Umsetzungsperimeter) in die Naturschutzzone aufzunehmen. 

- Der Bereich A (blau schraffierter Bereich) des Amphibienlaichgebietes Objekt LU 469 

Hirsboden ist im Offenland vollständig mit einer Naturschutzzone (Zonenplan) grundei-

gentümerverbindlich zu schützen (GB. Parz. 811). 

- Alle Änderungen im Bereich der Naturschutzzonen sind im Planungsbericht bildlich dar-

zulegen (bisher und neu) und nachvollziehbar zu begründen. 

Erläuterungen Planer: 

Die Anträge betreffend INR-Objekt 1066.130 (GB Parz. 269) sowie den Antrag zur Umset-

zung des Amphibienlaichgebietes Objekt LU 469 Hirsboden wird gutgeheissen. 

Es wird darauf verzichtet, alle Änderungen der Naturschutzzonen im Planungsbericht abzu-

handeln. Die Naturschutzzonen werden analog rechtgültigen Zonenplan übernommen und 

mit dem Datensatz des Kantons Luzern abgeglichen (Siehe dazu Kap. 13.3 weitere Anpas-

sungen infolge Mitwirkungsverfahren). 

 

B6.2 Kantonale Verordnung zum Schutze des Eigentals 

Die Kantonale Verordnung zum Schutze des Eigentals wurde in das BZR und in den Zonen-

plan der Gemeinde überführt. Gemäss Dienststelle lawa kann die Verordnung daher aufge-

hoben werden. Die Aufhebung erfolgt nach §§ 44 ff. des Gesetzes über den Natur- und 

Landschaftsschutz (NLG) in Koordination mit dem Ortsplanungsverfahren. Diese beiden 

Verfahren sollen gleichzeitig öffentlich aufgelegt werden. Die öffentliche Auflage der Aufhe-

bung wird von der Dienststelle lawa organisiert. 

Erläuterungen Planer: 

Kann gutgeheissen werden. 

 

B6.3 Grundwasser 

Wir verweisen auf den Antrag der Dienststelle uwe, wonach in den Zonenplänen nur die 

eigentliche Schutzzone aufzuzeigen ist. 

Antrag Dienstelle uwe: 

- In den Zonenplänen (und im Raumplanungsbericht) ist nur die eigentliche Schutzzone 

aufzuzeigen und nicht die Schutzzone und der Gewässerschutzbereich Au zusammen. 
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Erläuterungen Planer: 

Kann gutgeheissen werden. Die Pläne werden entsprechend angepasst. 

 

B6.4 Denkmalpflege 

Die Inhalte des kantonalen Bauinventars sind im Zonenplan orientierend darzustellen. Wir 

verweisen auf die Stellungnahme der kantonalen Denkmalpflege. 

Erläuterungen Planer: 

Gemäss Stellungnahme der kantonalen Denkmalpflege wird Kontakt mit der verantwortli-

chen Person aufgenommen und das kant. Bauinventar orientierend im Zonenplan darge-

stellt. Ergänzend wird der Artikel zu den Kulturdenkmälern analog Stellungnahme ange-

passt. 

Das kant. Bauinventar wurde Ende 2021 rechtskräftig. Für das bessere Verständnis und 

einer besseren Übersicht wird zwischen «Kulturdenkmäler Gebäude» und «Kulturdenkmäler 

Elemente» unterschieden. 

 

B6.5 Verkehrszonen und -flächen 

Die Zuweisung der Verkehrszonen und -flächen wurde nicht vollständig nach den Vorgaben 

der massgebenden Richtlinie Darstellung der Verkehrszonen (§ 52) und Verkehrsflächen in 

den Zonenplänen (2017) vorgenommen. Die Ausscheidung (z.B. Parzellen Nrn. 164 und 

1286) ist zu überprüfen und anzupassen. 

Erläuterungen Planer: 

Die Ausscheidung der Verkehrszonen und -flächen wird überprüft und angepasst. 

 

B6.6 Bereinigung des Zonenplans 

Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtrevision der Ortsplanung zum Anlass genommen 

werden soll, allfällige Unstimmigkeiten bei der Zonenabgrenzung, soweit diese zweckmässig 

sind, zu bereinigen. Wir beantragen, den Zonenplan diesbezüglich zu prüfen (einzelfallweise 

Beurteilung, ob Zonenerweiterung oder Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands). 

Erläuterungen Planer: 

Der Zonenplan wurde diesbezüglich geprüft.  
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B7.2 Artikel im Einzelnen, 1 

Artikel zur Zoneneinteilung 

Wir empfehlen, am Anfang des BZR zur Übersicht einen Artikel zur Zoneneinteilung mit allen 

Bauzonen, Nichtbauzonen sowie Schutzzonen und Schutzobjekten aufzunehmen. 

Erläuterungen Planer: 

Kann gutgeheissen werden. 

 

B7.2 Artikel im Einzelnen, 2 

Art. 4 Qualitätssichernde Verfahren  

Die Einführung des Artikels wird begrüsst. Es handelt sich hier um bewährte Verfahren. Die 

kantonale Denkmalpflege stellt jedoch fest, dass Bst. b) unklar und fehlerhaft formuliert ist: 

Der Gemeinderat soll die Fachpersonen oder das Fachgremium bestimmen. 

Erläuterungen Planer: 

Kann gutgeheissen werden. Art. 4 wird folgendermassen angepasst: 

Art. 4 Qualitätssichernde Verfahren 

Die Anforderungen an ein qualitätssicherndes Verfahren sind erfüllt, wenn eines der nach-
folgenden Verfahren durchgeführt wird: 

a) mindestens drei Projektvorschläge von voneinander unabhängigen Verfassern vorliegen 
und in der Jury bzw. im Beurteilungsgremium mindestens zwei externe Fachpersonen 
und die Gemeinde vertreten sind. Der Gemeinderat ist an der Vorbereitung und Durch-
führung des Verfahrens, insbesondere bei der Zieldefinition zu beteiligen. 

b) der Gemeinderat einem begleitenden Verfahren, welches der Grundeigentümer vor-
schlägt, zustimmt. Der Grundeigentümer und der Gemeinderat bestimmen die Fachper-
sonen respektive das Fachgremium. Der Grundeigentümer hat dem Gemeinderat auf-
zuzeigen, wie das begleitete Verfahren abläuft. Insbesondere zeigt er auf 

 - die zuständige Fachpersonen, welche für die Entwicklung des Projektes zuständig 
sind, 

 - nennt die Personen des Fachgremiums, welches das Verfahren begleiten und 

 - präzisiert das Verfahren. 

 

B7.2 Artikel im Einzelnen, 3 

Art. 6 Wohnzonen A und B  

In Abs. 2 werden die maximale Gesamthöhe und die maximale traufseitige Fassadenhöhe 

festgelegt. Direkt danach wird definiert, dass die bergseitige Fassadenkote die talseitige 

Fassadenkote nicht überschreiten darf. Da die Fassadenkote nicht definiert wird, empfehlen 

wir, stattdessen die Fassadenhöhe als Referenz zu verwenden. 
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Erläuterungen Planer: 

Der Absatz bezieht sich effektiv auf die Fassadenkote, welche auch in einer Skizze im An-

hang 3.3 erläutert wird. Für eine klarere Definition wird der Art. 6 Abs. 2 sowie Anhang 3.3 

folgendermassen angepasst: 

Bergseitige Fassadenhöhen 
bei Bauten First parallel zum 
Hang 

Die bergseitige Fassadenkote darf den höchsten Punkt der 
traufseitigen Fassadenhöhe talseits die talseitige Fassaden-
kote nicht überschreiten (siehe Anhang 3.3). 

 

 

B7.2 Artikel im Einzelnen, 4 

Art. 7 Gebiete mit Spezialvorschriften  

Die Koordinaten der einzelnen Baubereiche sind im Zonenplan sowie im BZR (Anhang 4) 

auszuweisen. Zudem ist der Artikel dahingehend zu präzisieren, dass es sich um eine der 

Grundnutzung «überlagerte» Zonenbestimmung handelt. 

Erläuterungen Planer: 

Kann gutgeheissen werden. Die Koordinaten der einzelne Baubereiche werden im Anhang 

des Bau- und Zonenreglements ergänzt. Ausserdem wir der Artikel so präzisiert, dass es 

sich um eine der Grundnutzung «überlagerte» Zone handelt. 

 

B7.2 Artikel im Einzelnen, 5 

Art. 11 und 12 Sonderbauzonen Bochslig und Matt  

Die Lärmempfindlichkeitsstufen sind zu ergänzen. 

Erläuterungen Planer: 

Kann gutgeheissen werden. 
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B7.2 Artikel im Einzelnen, 6 

Art. 12 Sonderbauzone Matt 

Wir empfehlen, Abs. 2 wie folgt zu formulieren: «Die anrechenbare Gebäudefläche des be-

stehenden Gebäudes …». 

Erläuterungen Planer: 

Die angegebene anrechenbare Gebäudefläche von 3'070 m2 bezieht sich auf die maximal 

bebaubare Fläche (Baubereiche A bis E) gemäss Gestaltungsplan Bildungszentrum Matt 

vom 06. Dezember 2018. Mit dem Anpassen des Gestaltungsplanes kann diese Fläche 

noch maximal um 10% erweitert werden. Daher wird darauf verzichtet Abs. 2 gemäss Stel-

lungnahme Kanton anzupassen. 

 

B7.2 Artikel im Einzelnen, 7 

Art. 13 Grünzone A  

Diese Formulierung ist nicht rechtskonform. Für rechtmässig bestehende Bauten und Anla-

gen in der Bauzone gilt die Bestandesgarantie nach § 178 PBG. Für Ersatzbauten und -

anlagen gelten gegenüber dem Wald die Abstände nach § 136 PBG. Wir verweisen im 

Übrigen auf die Stellungnahme der Dienststelle lawa. 

Erläuterungen Planer: 

Der Artikel wird entsprechend angepasst. 

 

B7.2 Artikel im Einzelnen, 8 

Art. 13 und 14 Grüzonen A und B  

Wir empfehlen, die beiden Artikel aufgrund der grossen inhaltlichen Überschneidungen zu-

sammenzuführen. Grünzonen wären demnach Flächen innerhalb und am Rand des Bauge-

bietes, die von Bauten und Anlagen freizuhalten sind. Ausserdem müssen die Zwecke der 

einzelnen Grünzone im BZR explizit bezeichnet werden (vgl.  § 50 Abs. 2 PBG und Anhang 

1 BZR zu den öZ). 

Erläuterungen Planer: 

Eine Zusammenführung der beiden Artikel kann gutgeheissen werden. Die Grünzonen wer-

den im Anhang mit ihrem Zweck ergänzt. 

 

B7.2 Artikel im Einzelnen, 9 

Art. 16 Verkehrszone  

Abs. 3: Da bei der Verkehrszone die Lärmempfindlichkeitsstufe keine Anwendung findet, ist 

der Absatz ersatzlos zu streichen. 
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Erläuterungen Planer: 

Kann gutgeheissen werden. Art. 16 Abs. 3 wird ersatzlos gestrichen 

 

B7.2 Artikel im Einzelnen, 10 

Art. 19 Übriges Gebiet A  

Die Bezeichnung «A» kann weggelassen werden, da es keine weitere Differenzierung von 

übrigen Gebieten gibt. 

Erläuterungen Planer: 

Kann gutgeheissen werden. Die Bezeichnung «A» wird weggelassen. 

 

B7.2 Artikel im Einzelnen, 11 

Art. 27 Naturschutzzone 

In Abs. 1 wird auf ein Schutzziel Bezug genommen. Es wird jedoch nicht definiert, was 

überhaupt das Schutzziel dieser Zone ist. Wir empfehlen Ihnen, dies zu konkretisieren (wie 

z.B. in Art. 28 Abs. 1). 

Erläuterungen Planer: 

Der Art. 27 Naturschutzzone wird folgendermassen ergänzt: 

«1 Die Naturschutzzone bezweckt den Schutz und die Aufwertung ökologisch besonders 

wertvoller Lebensräume von Pflanzen und Tieren.» 

 

B7.2 Artikel im Einzelnen, 12 

Art. 28 und 29 Landschaftsschutzzonen  

Wir empfehlen, die Artikel gemäss der Stellungnahme der Dienststelle lawa jeweils mit fol-

gendem Absatz zu ergänzen: «Das Aufstellen von Wohnwagen, Zelten und dergleichen ist 

nur auf bewilligten Campingplätzen erlaubt.» 

Erläuterungen Planer: 

Die Gemeinde ergänzt die Landschaftsschutzzone I mit dem Absatz: «Im Gebiet "hinteres 

Eigenthal" ist das Aufstellen von Wohnwagen, Zelten und dergleichen nur auf bewilligten 

Campingplätzen / Stellplätzen erlaubt.» Damit wird der kantonalen Verordnung zum Schutz 

des Eigentals Rechnung getragen und die Verordnung kann aufgehoben werden (siehe zu-

dem Seite 88 , B6.2 Kantonale Verordnung zum Schutze des Eigentals). 
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B7.2 Artikel im Einzelnen, 13 

Art. 30 Schutzzone Geomorphologie 

Die Bezeichnung «Geo-Objekte gemäss kantonalem Inventar» ist entsprechend dem revi-

dierten Inventar der geologischen und geomorphologischen Elemente durch «Geotope» zu 

ersetzen (siehe kantonales Muster BZR). Falls dies zu einer Änderung der Bezeichnung der 

Zone führt, ist dies in den übrigen Planungsunterlagen (Zonenplan, Planungsbericht etc. 

nachzuvollziehen). 

Erläuterungen Planer: 

Kann gutgeheissen werden. Im Artikel wird die entsprechende Bezeichnung angepasst. 

 

B7.2 Artikel im Einzelnen, 14 

Art. 31 Naturobjekte  

Betreffend Abstand zwischen Naturobjekten und Verkehrsanlagen verweisen wir auf § 86 

des Strassengesetzes, welcher der kommunalen Bestimmung vorgeht. 

Erläuterungen Planer: 

Der Artikel zu den Naturobjekten wird entsprechend angepasst. 

 

B7.2 Artikel im Einzelnen, 15 

Art. 32 Kulturdenkmäler  

Wir empfehlen, für die Kulturdenkmäler gemäss der Stellungnahme der kantonalen Denk-

malpflege konkrete Schutzvorschriften in das BZR aufzunehmen. Dies insbesondere hin-

sichtlich Ihrer Absicht, das Ortsbild besser zu pflegen. Der Wortlaut für den Artikel ist der 

Stellungnahme kantonalen Denkmalpflege zu entnehmen. 

Erläuterungen Planer: 

Kann gutgeheissen werden. Der Artikel wird folgendermassen gemäss Stellungnahme der 

kantonalen Denkmalpflege ersetzt: 

1 Der Kanton erfasst die Kulturdenkmäler in einem kantonalen Bauinventar. Die Wirkungen 

der Aufnahme eines Kulturdenkmals im kantonalen Bauinventar richten sich nach den kan-

tonalen Bestimmungen. Im Zonenplan sind die inventarisierten Kulturdenkmäler orientierend 

dargestellt.  

2 Kantonal geschützte Kulturdenkmäler unterstehen dem Gesetz über den Schutz der 

Kulturdenkmäler und sind im Zonenplan orientierend dargestellt. Bauliche Massnahmen an 

diesen Objekten oder in deren Umgebung sind der Kantonalen Denkmalpflege zur Bewilli-

gung einzureichen. 
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3 Der Gemeinderat kann Massnahmen des Objektschutzes, des Umgebungsschutzes 

und des Unterhaltes auf Vorschlag von Fachleuten und nach Anhörung der Eigentümer 

festlegen und Beiträge entrichten. 

 

B7.2 Artikel im Einzelnen, 16 

Art. 34 Gestaltungsplanpflicht und Minimalfläche Gestaltungsplan  

Für beide Gestaltungsplanpflichtgebiete Würzerain und Sonderbauzone Matt sind ergän-

zende Vorschriften zu erlassen (vgl. § 75 Abs 1 PBG). Beim Würzerain ist aufgrund der 

ortsbaulich sensiblen Lage zu ergänzen, dass die Grundnutzung (Wohnzone B) im Gestal-

tungsplan nicht erhöht werden darf. 

Erläuterungen Planer: 

Kann gutgeheissen werden. Art. 34 «Gestaltungsplanpflicht und Minimalfläche Gestaltungs-

plan» wird mit folgendem Absatz ergänzt: 

3 Für die einzelnen Gebiete mit Gestaltungsplanpflicht gelten die folgenden ergänzenden 

Vorschriften: 

Würzerain:  - Grundnutzung (Wohnzone B) darf nicht erhöht werden 

 - gute Gestaltung und Eingliederung ins Orts- und Landschaftsbild 

 - Pro Gebäude max. eine Familienwohnung mit einer Kleinwohnung 

Matt:   - Vorschriften gemäss Sonderbauzone Matt Art.13 Bau- und Zonenreglement 

 

B7.2 Artikel im Einzelnen, 17 

Art. 36 Dachgestaltung  

Wir empfehlen, den Artikel gemäss der Stellungnahme der Dienststelle lawa mit folgendem 

Absatz zu ergänzen: «Flachdächer und flachgeneigte Dächer bis 5° Neigung, die nicht als 

Terrassen oder zur Energiegewinnung genutzt werden, sind unter Beachtung der gängigen 

Richtlinien der Schweizerischen Fachvereinigung Gebäudebegrünung (SFG) und unter Ver-

wendung von einheimischem, standorttypischem Saatgut extensiv zu begrünen.» 

Erläuterungen Planer: 

Kann gutgeheissen werden. Die Gemeinde ergänzt den Art. 36 wie folgt: 

2 Der Gemeinderat kann bei raumplanerischen oder ökologischen Aspekten (Begrünung, 

Photovoltaikanlagen etc.) geringere Dachneigungen bewilligen. 

3 Der Gemeinderat kann bei Flachdächern und flachgeneigten Dächern mit bis zu 5° Nei-

gung ab einer Fläche von 15 m2, die nicht als Terrassen oder zur Energiegewinnung genutzt 

werden, unter Beachtung der gängigen Richtlinien der Schweizerischen Fachvereinigung 

Gebäudebegrünung (SFG) eine extensive Begrünung verlangen. 
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B7.2 Artikel im Einzelnen, 18 

Art. 42 Ablagerungen von unverschmutztem Aushub  

Dieser Artikel ist veraltet. Ablagerungen gelten als Deponien (vgl. § 59b PBG) und unterlie-

gen nicht dem RPG, sondern der Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von 

Abfällen (VVEA). Für die Deponiebewilligung ist nicht der Gemeinderat, sondern sind die 

kantonalen Behörden zuständig. Der Artikel ist entsprechend umzuformulieren; wir empfeh-

len Ihnen, den Artikel des kantonalen Muster-BZR zu übernehmen. Falls Sie einen anderen 

Wortlaut favorisieren, legen wir Ihnen nahe, diesen vor der öffentlichen Auflage mit der 

Dienststelle uwe zu bereinigen. 

Erläuterungen Planer: 

Auf den Artikel betreffend «Ablagerungen von unverschmutztem Aushub» wird verzichtet. 

Die Zuständigkeit liegt bei den kantonalen Behörden.  

 

B7.2 Artikel im Einzelnen, 19 

Art. 43 Antennenanlagen  

Wir empfehlen Ihnen, hier auch die Voraussetzungen für die Bewilligung zu nennen. 

Erläuterungen Planer: 

Kann gutgeheissen werden. Die Gemeinde präzisiert den Artikel «Antennenanlagen» wie 

folgt: 

Art. 43 Antennen  
1 Für die Erteilung einer Baubewilligung für eine Mobilfunkanlage ist folgendes Vorverfahren 

erforderlich: 

a. Der Mobilfunkbetreiber teilt der Gemeinde Schwarzenberg mit, in welchem Umkreis der 

Bau einer Anlage beabsichtigt ist. 

b. Der Mobilfunkbetreiber kann einen Standortvorschlag vorlegen. 

c. Die Behörden prüfen den Standort und können alternative Standorte vorschlagen. 
2 Für die Standortevaluation gelten folgende Prioritäten  

(1 = höchste Priorität, 5 = tiefste Priorität): 

1. Klärung, ob ein Standort innerhalb der Bauzone wesentlich vorteilhafter ist, wenn auch 

ein Standort ausserhalb der Bauzone möglich ist. 

2. Arbeitszonen  

3. Zonen für öffentliche Zwecke ohne Schulanlagen und Heime 

4. Dorfkernzonen 

5. Wohnzonen 

Der Standort einer Antenne in einem Gebiet untergeordneter Priorität ist nur dann zulässig, 

wenn sie sich nicht in einem Gebiet übergeordneter Priorität aufstellen lässt. 
3 Nach Ablauf des Vorverfahrens gemäss Abs. 1 oder nach einer Frist von drei Monaten seit 

Beginn des Vorverfahrens kann der Betreiber das Baubewilligungsverfahren einleiten. Ist 

der von der Gemeinde Schwarzenberg vorgeschlagene Standort gemäss Prüfung des 
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Betreibers realisierbar (technisch, wirtschaftlich, privat- und planungsrechtlich), hat der Be-

treiber diesen Standort zu übernehmen. 
4 Dachaufbauten, Anlagen auf Dächern und freistehende Anlagen sind nur zulässig, wenn 

sich eine ästhetisch und architektonisch gute Lösung ergibt. Anlagen sind für sich und in 

ihrem Zusammenhang mit der baulichen und landschaftlichen Umgebung so zu gestalten, 

dass eine ruhige Gesamtwirkung entsteht. Auf die Schutzzonen und die homogen bebauten 

Wohnquartiere ist besonders Rücksicht zu nehmen. 
5 Auf Kulturobjekten sind sichtbare Mobilfunkantennen ausgeschlossen. 

 

B7.2 Artikel im Einzelnen, 20 

Art. 51 Energie und Art. 52 Nachhaltigkeit  

Wir begrüssen die Aufnahme dieser beiden Bestimmungen. Die beiden Artikel können unter 

dem Obertitel «Nachhaltigkeit» vereinigt werden. 

Erläuterungen Planer: 

Kann gutgeheissen werden. 

 

B7.2 Artikel im Einzelnen, 21 

Art. 57 Inkrafttreten  

Wir empfehlen, den Titel in «Schlussbestimmungen» umzubenennen. 

Erläuterungen Planer: 

Kann gutgeheissen werden. 

 

B7.2 Artikel im Einzelnen, 22 

Artikel zu Klimaschutz und Klimaadaption 

Aufgrund der Dringlichkeit der Themen Klimaschutz und Klimaadaption empfehlen wir, den 

folgenden Artikel aus dem kantonalen Muster BZR oder eine vergleichbare Bestimmung zu 

übernehmen: «Den Themen Klimaschutz und Klimaadaption ist im Planungs- und Bauwe-

sen auf allen Stufen angemessen Rechnung zu tragen, insbesondere hinsichtlich Positio-

nierung, Materialisierung, Begrünung/Bepflanzung und Belichtung/Besonnung von Bauten 

und Anlagen». 

Erläuterungen Planer: 

Die Gemeinde unterstützt diesen Antrag und sieht die Dringlichkeit der Themen Klimaschutz 

und Klimaadaption. Der Artikel wird analog kantonalem Muster BZR in das Bau- und Zo-

nenreglement aufgenommen. 
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B8 Erschliessungs- und Verkehrsrichtplan inkl. Fusswegnetz 

Wir stellen fest, dass ein eigentlicher Erschliessungsrichtplan fehlt, was auch im Planungs-

bericht nicht kommentiert wird. Falls in der Gemeinde Schwarzenberg ein Erschliessungs-

richtplan nicht nötig ist, kann darauf verzichtet werden. Diesfalls müsste dies aber im Pla-

nungsbericht kurz thematisiert werden. 

Erläuterungen Planer: 

Die Gemeinde Schwarzenberg verzichtet darauf, ein Erschliessungsrichtplan zu erstellen. 

Dies auch auf der Grundlage, dass das Siedlungsgebiet mit der Ortsplanungsrevision nicht 

vergrössert wird. 

 

B9 Mehrwertausgleich 

Bei den Auf- und Umzonungen entsteht durch die Festlegung bzw. Beibehaltung einer Ge-

staltungsplanpflicht möglicherweise eine Mehrwertabgabepflicht nach § 105 Abs. 3bisa und 

b PBG. Dies ist zu prüfen, und das Thema Mehrwertabgabe ist deshalb im Planungsbericht 

zu erörtern. 

Erläuterungen Planer: 

Das Thema Mehrwertabgabe wird ergänzt. 

Mit der Revision des kantonalen Planungs- und Baugesetzes ist ab dem 1.1. 2018 der 

sogenannte Mehrwertausgleich in Kraft. Diese sieht mit § 105 PBG vor, dass Grundeigen-

tümer, deren Land durch eine Änderung der Bau- und Zonenordnung oder den Erlass und 

die Änderung eines Bebauungsplanes einen Mehrwert erfährt, eine Mehrwertabgabe zu 

entrichten haben. Im Kanton Luzern beträgt diese Abgabe 20 % Mehrwerts. Eine Mehr-

wertabgabe wird aber nur dann erhoben, sofern ein Mehrwert von mehr als CHF 50'000 

(Einzonung) respektive CHF 100‘000 (Auf- und Umzonung) anfällt. Weiter muss einer der 

folgenden Tatbestände erfüllt sein, damit die Mehrwertabgabe zur Geltung kommt (§ 105 

Abs. 3 PBG): 

a) Einzonung (neue und dauerhafte Zuweisung von Land in eine Bauzone) (Mehrwert > 

CHF 50'000.-). 

b) Umzonung von einer Bauzone in eine andere in Gebieten mit Bebauungs- oder  

Gestaltungsplanpflicht (Mehrwert > CHF 100'000.-) 

c) Anpassung der Nutzungsvorschriften (Aufzonung) bei Gebieten mit Bebauungs- oder 

Gestaltungsplanpflicht (Mehrwert > CHF 100'000.-) 

d) Erlass oder Änderung eines Bebauungsplanes (Mehrwert > CHF 100'000.-). 

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision Schwarzenberg wurden keine Einzonungen von 

neuen Flächen vorgenommen.  

Das Gebiet Würzerain würde theoretisch durch die Umzonung innerhalb einer Sondernut-

zungsplanpflicht mehrwertabgabepflichtig. Da allerdings im Bau- und Zonenreglement 
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explizit für das Gestaltungsplangebiet Würzerain die Erhöhung der Grundnutzung (Wohn-

zone B) ausgeschlossen wurde, ist das Gebiet nicht mehrwertabgabepflichtig. 

 

B10 Weitere Beurteilungen der kantonalen Dienststellen 

Die Dienststelle uwe weist auf den Generellen Entwässerungsplan (GEP) und den Abstim-

mungsbedarf mit der Ortsplanung hin. 

Erläuterungen Planer: 

Mit der nächsten Revision des Generellen Entwässerungsplanes werden die Daten auf die 

neuen Gegebenheiten überprüft und angepasst.  
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C. MITWIRKUNGSVERFAHREN 

13. BEREINIGUNG INFOLGE MITWIRKUNG 

13.1 EINLEITUNG 

Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Schwarzenberg, die Grundeigentüme-
rinnen und Grundeigentümer sowie Interessierte konnten sich im Rahmen des Mitwirkungs-
verfahrens gemäss § 6 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) zu den vorlie-
genden Planungsvorlagen äussern. Die gesamten Unterlagen lagen nach Art. 47 RPV vom  
1. Oktober bis am 15. Dezember 2020 während den Öffnungszeiten in der Gemeindever-
waltung zur Einsicht auf und waren auf der Website www.schwarzenberg.ch abrufbar. 

Insgesamt sind bei der Gemeinde 34 Eingaben zur öffentlichen Mitwirkung eingegangen. 

 

13.2 MITWIRKUNGSBEITRÄGE 

Nachfolgend werden die Bereinigungen aufgrund der Mitwirkung aufgeführt (Siehe auch 

Bericht: Stellungnahmen zu den Mitwirkungsbeiträgen vom 2. Dezember 2021) 

 

Nr.  
(Mitwirkungs 
bericht) 

Anpassungen 

14, 16, 17. 28 Die Parzelle Nr. 72 (Ortsteil Dorf) wird in der Zone für öffentliche Zwe-

cke belassen. 

10 Teil der Parzellen Nr. 158 und Nr. 152 (Ortsteil Lifelen) werden in der 

Arbeitszone belassen. 

15.1 Die Parzelle Nr. 673, welche sich am Bauzonenrand befindet und auf-

grund Form und Grösse nicht zweckmässig bebaubar wäre, wird in 

die Landwirtschaftszone rückgezont. 

15.5 Teilfläche der Parzelle Nr. 982 welche ausschliesslich als Wendeplatz 

dient, wird der Verkehrszone zugewiesen. 
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15.12 Teilfläche der Parzelle Nr. 142 im Nordwesten, wird von der Wohn-

zone in die Arbeitszone umgezont. 

18 Teilfläche der Parzelle Nr. 242 welche als Naturschutzzone I Mahd 

ausgeschieden ist wird neu eine Teilfläche als Naturschutzzone II 

Weid ausgeschieden (Siehe auch untenstehende Erläuterung). 

19d Der Artikel zu Antennenanlagen wird präzisiert. 

23 In Abklärung mit der Dienstelle Landwirtschaft und Wald (lawa) wird 

die statische Waldlinie im Gebiet Hochwäldli angepasst. 

29c Im Bereich der Parzelle Nr. 996 wird mit Absprache des Eigentümers 

die Querung der Langlaufloipe (Freihaltezone A) aufgehoben. 

29d Im Artikel Naturschutzzone wird dessen Zweck ergänzt. 

29h Anpassungen des Artikels Dachgestaltung 

29i Der Artikel «Strassenbeleuchtung» wird neu mit «Beleuchtung» be-

zeichnet und präzisiert. 

29s Die Naturobjekte (Hecken, Feldgehölze, Einzelbäume) wurden vom 

Heckenschutzbeauftragten überprüft entsprechend angepasst. 

29t Eine Teilfläche der Parzelle Nr. 1079 wird rückgezont (vgl. kantonale 

Vorprüfung). 

33a, b Anpassungen des Baubereiches und Ergänzung eines zweiten Bau-

bereiches inkl. Höhenkote im Gebiet Ennenmatt West. 

33c Der Artikel «Gebiete mit Spezialvorschriften (GmS)» wird mit einem 

Absatz betreffend dem Gebiet Ennenmatt West ergänzt. 

 

13.3 WEITERE ANPASSUNGEN INFOLGE 
MITWIRKUNGSVERFAHREN 

Infolge des Mitwirkungsverfahrens wurden noch folgende Anpassungen am Zonenplan 

bzw. am Bau- und Zonenreglement vorgenommen: 

- Die Naturschutzzonen wurden gemäss rechtgültigen Zonenplan übernommen. Durch 

neue Waldfeststellungen ergeben sich nun Überschneidungen mit Naturschutzzone und 

Waldgebiet. Um weiterhin dem Schutzziel gerecht zu werden, wird eine neue «Naturschutz-

zone V (NS-V), über Wald, eingewachsene Fläche» ausgeschieden. Aus Sicht der Abteilung 

Natur, Jagd und Fischerei (NJF) ist es wichtig, dass die eingewachsenen Naturschutzflä-

chen nicht verloren gehen oder kleiner werden. Daher ist es wichtig, die Flächen als Schutz-

zone im Zonenplan und Bau- und Zonenreglement zu belassen. Dieses Vorgehen wurde in 

Zusammenarbeit mit der Dienstelle Landwirtschaft und Wald (lawa) besprochen. 
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- Auf Parzelle Nr. 242 und 243 ist rechtlich gesehen teilweise Wald. Zurzeit ist im Zonenplan 

eine «Naturschutzzone Mahd» eingezeichnet. Im Mitwirkungsverfahren kam der Antrag auf 

die Anpassung zur «Naturschutzzone Weid» (Siehe Mitwirkungsbericht Nr. 18). Die Fläche 

wird beweidet (Waldweide) und wird somit neu als «Naturschutzzone Weid» ausgewiesen. 

Da es sich hier um eine «Waldweide» handelt wird die «Naturschutzzone II (NS-II) Zone 

Weid» mit einer neuen Schraffur und der Kennzeichnung «dem Wald überlagert» ergänzt. 

Dieses Vorgehen wurde in Zusammenarbeit mit der Dienstelle Landwirtschaft und Wald 

(lawa) besprochen. 

- Im Kapitel «8.1 Überprüfung der Gestaltungspläne» wurde erläutert, dass das Gebiet des 

Gestaltungsplanes Försterhaus Heiterbühl vom 19.07.2018 mit der Zone «Gebiete mit Spe-

zialvorschriften» überlagert wird. Infolge Mitwirkung und laufenden Projektentwicklung wird 

darauf verzichtet das Gebiet mit dieser Zone zu überlagern. Die Flächen der Parzelle Nr. 87, 

88 und Teil der Fläche von Parzelle Nr. 1421 werden neu der Wohnzone A zugewiesen. Mit 

den Bestimmungen der Wohnzone A kann die gewünschte Entwicklung aus dem Gestal-

tungsplan realisiert werden. 

 

13.4 ANPASSUNGEN GEWÄSSERRAUM 

Die Erarbeitung der Gewässerraumausscheidung in der Gemeinde Schwarzenberg wurde 

parallel zur Erarbeitung der Revision des Zonenplans vorgenommen und vorgängig dem 

Kanton zur Vorprüfung als Teilrevision zugesandt. Das Mitwirkungsverfahren gemäss § 6 

des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) fand vom 1. September bis 30. Sep-

tember 2021 statt. Anpassungen aufgrund der kantonalen Vorprüfung und der Mitwirkung 

kann dem Planungsbericht «Teilrevision Nutzungsplanung Schwarzenberg: Ausscheidung 

Gewässerräume» entnommen werden. Die Teilrevision wurde nun in die Gesamtrevision der 

Ortsplanung integriert. Für eine bessere Übersicht wurden separate Vermassungspläne der 

Gewässerräume erstellt (Siehe orientierende Beilagen). 

 

D. ÖFFENTLICHE AUFLAGE 

Die öffentliche Auflage findet vom 17. Januar bis 15. Februar 2022 statt. 


